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Zusammenfassung 

Nach den Ergebnissen der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung zum Bebauungsplan „Chem-

nitzer Str. / Lerchenstr. / Skilift“ kommen im Wirkraum des Vorhabens mehrere artenschutzrechtlich 

relevante Arten vor. Zu nennen sind hierbei die Fledermäuse, die Haselmäuse und die europäischen 

Vogelarten.  

Mit der Realisierung des Vorhabens sind Auswirkungen auf die nachgewiesenen europarechtlich 

geschützten Arten verbunden.  

Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen der Tötung gemäß des § 44 Abs. 1 Abs. 1 i.V.m. 

Abs. 5 BNatSchG bezüglich der Artengruppe der Vögel muss die Baufeldbereinigung außerhalb der 

Vogelbrutzeit von Anfang Oktober bis Ende Februar erfolgen. Durch die mögliche Anwesenheit von 

Fledermäusen sowie das Vorkommen von Haselmäusen muss diese noch weiter eingeschränkt wer-

den und darf erst ab November erfolgen. Die Bäume sollen weiterhin bodenschonend entfernt wer-

den, um die Haselmäuse in ihren Winterquartieren nicht zu schädigen. Zusätzlich sollen die Planie-

rung sowie die Bodenbewegungen zwischen Mai und Oktober stattfinden, wenn die Tiere ihre Win-

terschlafnester verlassen bzw. noch nicht bezogen haben. 

Zur Sicherung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten gemäß § 44 Abs. 1 

Abs. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG müssen im Falle der Fledermäuse und Haselmäuse populationsstüt-

zende Maßnahmen, wie der Erhalt der Gehölze entlang des Wirtschaftsweges hin zur Skiliftanlage 

sowie an der Böschung, die Anlage eines gebüschreichen Saumstreifens mit früchtetragenden Bü-

schen sowie die Installation von Haselmauskobeln, durchgeführt werden.  

Zur Minimierung der anlagenbedingten Störwirkung gemäß § 44 Abs. 1 Abs. 2 BNatSchG auf Fle-

dermäuse (Irritation durch Außenbeleuchtung) sollen Außenbeleuchtungen so ausgerichtet werden, 

dass eine zielgerichtete Beleuchtung nach unten erfolgt. Seitliche Lichtabstrahlung und Streulicht 

sind zu vermeiden. Zusätzlich sollen Lampen und Leuchten der gesamten Außenbeleuchtung (ein-

schließlich Werbeanlagen) mit insektenschonender Bauweise und nicht anlockendem Lichtspektrum 

verwendet werden.  

Das Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept sieht vor, dass die Haselmauskobel jährlich zu reinigen, 

auf ihre Funktionalität hin zu überprüfen und ggf. zu ersetzen sind. Außerdem soll eine Bewässerung 

der Neupflanzungen nach Bedarf in den ersten 3 Jahren durchgeführt werden. Der Erfolg der Ge-

hölzpflanzung ist weiterhin ein Jahr nach Herstellung sowie im 3. und 5. Jahr nach der Pflanzung zu 

überprüfen. 

Weiteres artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial ist durch das geplante Vorhaben nicht zu erwar-

ten.  

Unter Berücksichtigung von Vorkehrungen zur Vermeidung sowie der dargestellten funktionserhal-

tenden Maßnahmen ergeben sich für die gemeinschaftlich geschützten Arten des Anhangs IV der 

FFH-Richtlinie und die europäischen Vogelarten durch die Realisierung des Vorhabens keine arten-

schutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 bis 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG.  

Es wird keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG benötigt.   



FRITZ & GROSSMANN / Stadt Albstadt Bebauungsplan „Chemnitzer Str. / Lerchenstr. / Skilift“ - saP 

6 

1 Einleitung 

1.1 Vorbemerkung 

Zum Erhalt der biologischen Vielfalt in Europa hat die Europäische Union die Fauna-Flora-Habitat-

Richtlinie (FFH-RL) und die Vogelschutz-Richtlinie (VS-RL) verabschiedet. Das Gesamtziel besteht 

für die FFH-Arten sowie für alle europäischen Vogelarten darin, einen günstigen Erhaltungszustand 

zu bewahren beziehungsweise die Bestände der Arten langfristig zu sichern. Um dieses Ziel zu 

erreichen, hat die EU über die beiden genannten Richtlinien zwei Schutzinstrumente eingeführt: Das 

Schutzgebietssystem NATURA 2000 sowie die strengen Bestimmungen zum Artenschutz. 

Die artenschutzrechtlichen Vorschriften betreffen dabei sowohl den physischen Schutz von Tieren 

und Pflanzen als auch den Schutz ihrer Lebensstätten. Sie gelten gemäß Art. 12 FFH-RL für alle 

FFH-Arten des Anhangs IV beziehungsweise gemäß Art. 5 VS-RL für alle europäischen Vogelarten. 

Mit der Novelle des BNatSchG vom Dezember 2007 hat der Gesetzgeber das deutsche Artenschutz-

recht an die europäischen Vorgaben angepasst.  

Diese Änderungen sind auch im Grundsatz in der am 1.3.2010 in Kraft getretenen Novelle des 

BNatSchG beibehalten worden. Der § 44 BNatSchG definiert umfangreiche Verbote bezüglich der 

Beeinträchtigungen der Anhang-IV Arten und der europäischen Vogelarten einschließlich ihrer Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten. Sofern die Voraussetzungen vorliegen, kann nach § 45 BNatSchG 

eine Ausnahme von den Verboten beantragt werden. 

Die Artenschutzbelange müssen bei allen genehmigungspflichtigen Planungs- und Zulassungsver-

fahren entsprechend den europäischen Bestimmungen geprüft werden. 

In der vorliegenden speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung werden die artenschutzrechtlichen 

Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten 

(alle europäischen Vogelarten, Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie), die durch das Vorhaben 

erfüllt werden können, ermittelt und dargestellt sowie die naturschutzfachliche Notwendigkeit für eine 

Ausnahme von den Verboten gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG geprüft. 

Die artenschutzrechtlichen Beurteilungen von anderen besonders oder streng geschützten Arten 

sowie anderen wertgebenden Arten (z.B. von Roter Liste oder Anhang II-Arten der FFH-Richtlinie) 

werden im Rahmen der Eingriffsregelung im Umweltbericht berücksichtigt. 

 

1.2 Anlass und Begründung des Vorhabens 

Der räumliche Geltungsbereich umfasst die südliche Lerchenstraße mit den Wohnbaugrundstücken 

östlich davon zwischen der Riedstraße bis Degerwandstraße, die gewerblich genutzten Grundstücke 

südlich der Chemnitzer Straße sowie die Gebäude und Nebenanlagen des Skilifts Ebingen am süd-

lichen Ende der Lerchenstraße. Mit der Aufstellung des Bebauungsplans werden insgesamt Maß-

nahmen der Innenentwicklung gefördert und die geordnete städtebauliche Entwicklung in diesem 

Bereich planungsrechtlich gesichert. 

Südlich der Chemnitzer Straße hat ein bestehender Betrieb konkrete Erweiterungsabsichten. Dieser 

Betrieb hat auf seinem bisherigen Grundstück nicht mehr ausreichend Möglichkeiten sich entspre-

chend den ständig wachsenden Anforderungen an Produktion und Technik weiterzuentwickeln. Da-

her ist vorgesehen die bebaubaren Grundstücksflächen nach Westen zu erweitern. 

Erweiterungsabsichten bestehen auch für den Skilift der WSV Ebingen e.V. Hier ist vorgesehen das 

bestehende Gebäude mit einem Lager und einer Garage als Anbauten zu ergänzen. Auch ist vor-

gesehen den bestehenden Parkplatz in der Chemnitzer Straße, der dem Skiliftbetrieb zugeordnet 

ist, nach Süden an das Ende der Lerchenstraße zu verlegen. Mit der Verlegung des Parkplatzes, 
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werden im Bereich der Chemnitzer Straße die Verkehrsflächen neu geordnet und gewerbliche Bau-

flächen für untergeordnete Anlagen, wie Garagen, Stellplätze und Nebenanlagen, neu geschaffen. 

Im Bereich der Lerchenstraße werden die planungsrechtlichen Festsetzungen der Verkehrs- und 

Bauflächen des in diesem Bereich gültigen Baulinienplans entsprechend den tatsächlichen Grund-

stücksverhältnissen und dem faktischen Straßenausbau neu festgesetzt. Nach der Baulinienfest-

stellung im Gewand Kienten und Munast, die am 02.06.1933 genehmigt wurde, ist der Straßenraum 

der Lerchenstraße ca. um 23 m nach Osten versetzt festgesetzt. Daraus folgt, dass die Grundstücke 

östlich der Lerchenstraße planungsrechtlich keine Baugrundstücke darstellen. Um bestehende pla-

nungsrechtliche Verhältnisse zu bereinigen, werden diese Grundstücke in den Geltungsbereich des 

Bebauungsplans einbezogen. 

 

2 Untersuchungsgebiet 

2.1 Lage im Raum 

Die Bebauungsplanfläche befindet sich am südlichen Ortsrand von Albstadt OT Ebingen und 

schließt an die nördlich liegende Wohnbebauung an. Ein Teil der bestehenden Wohnbebauung wird 

formalrechtlich mit in den Bebauungsplan aufgenommen. Im Süden und Südosten grenzt Wald an 

das Plangebiet. Im Westen erstreckt sich ein schmaler Grünlandstreifen. 

Das Untersuchungsgebiet befindet sich in einer nach Norden exponierten Lage auf einer Höhe von 

ca. 740 - 760 m ü. N.N. und wird der naturräumlichen Einheit der „Hohen Schwabenalb“ (Naturraum-

Nr. 93) zugeordnet, welche ein Bestandteil der Großlandschaft „Schwäbische Alb“ ist (Großland-

schaft-Nr. 9).  

 

 

Legende: rot = Plangebiet 

(Quelle: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, TopPlusOpen – ohne Maßstab) 

Abbildung 1: Räumliche Einordnung des Vorhabensgebietes  
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2.2 Gebietsbeschreibung 

Das Plangebiet liegt im Süden von Albstadt-Ebingen und schließt südlich an die bestehende Wohn-

bebauung der Chemnitzer Straße an. Im Gebiet eingeschlossen sind verschiedene Industriege-

bäude an der Lerchenstraße sowie die Gebäude des südöstlich gelegenen Skilifts Degerwand des 

Wintersportvereins Ebingen. Der nördliche Teil des Plangebietes stellt eine bestehende Wohnbe-

bauung dar, welch mittels des aufzustellenden Bebauungsplanes formrechtlich gesichert wird. Im 

Westen des Plangebietes erstreckt sich eine zusammenhängende, intensiv genutzte Grünlandfläche 

von rund 2,9 ha. Im Süden des Plangebiets grenzt ein Mischwald mit hohem Nadelwaldanteil an.  

Das Untersuchungsgebiet wurde 2020 wegen noch nicht vorhandenem Bebauungsplanentwurf 

großräumig abgesteckt (vgl. Abbildung 2 und Abbildung 3). Die Bereiche, die laut nunmehr beste-

hendem Bebauungsplanentwurf verändert werden sollen, sind im Untersuchungsgebiet enthalten, 

weshalb keine zusätzlich zu den 2020 durchgeführten Erhebungen durchgeführt werden mussten. 

Die Flächen des Bebauungsplanentwurfs, welche außerhalb des gesteckten Untersuchungsgebiet 

liegen, sind Wohnbebauungsflächen, welche bereits bebaut sind, so erhalten bleiben sollen und nur 

formalrechtlich in den Bebauungsplan mit aufgenommen werden. Eine Untersuchung dieser Flächen 

ist demnach nicht notwendig.  

 

 
Legende: rote Linie = Untersuchungsgebiet, gelbe Linie = Abgrenzung Biotope/Strukturen, Nr. 1 - 27 = siehe Fehler! Un-
gültiger Eigenverweis auf Textmarke., ohne Maßstab 

Abbildung 2: Lageplan (Ost) mit hinterlegtem Luftbild 
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Legende: rote Linie = Untersuchungsgebiet, gelbe Linie = Abgrenzung Biotope/Strukturen, Nr. 1 - 27 = siehe Fehler! Un-
gültiger Eigenverweis auf Textmarke., ohne Maßstab 

Abbildung 3: Lageplan (West) mit hinterlegtem Luftbild 

 

Tabelle 1: Auflistung der vorhandenen Grobstrukturen, Bereiche, Biotope  

Nr.  Bereiche, Strukturen, 
Biotope 

Beschreibung Fotos  

(Bild-Nr.) 

1 Gebäudekomplex Fa. 
MFK 

Fassade und Dach überwiegend Alu-Profil-Platten, keine Quartier-
qualitäten für Gebäudebrüter und Fledermäuse 

1, 2 

2 Gebäudekomplex Fa. 
Boss 

Firmengebäude mit Flachdach und Kieseindeckung, sehr schmale 
Dachverwahrung, keine Quartierqualitäten für Gebäudebrüter und 
Fledermäuse 

3, 4 

3 Hof und Parkplätze  Asphaltiere Zufahrten, Parkplätze und Hofbereiche innerhalb der 
Firmengelände 

5 

4 Parkplatz Geschotterte Parkflächen nördlich der Maschinenfabrik mit schma-
len Saumstrukturen entlang der Mauer und nördlich zur Chemnit-
zer Straße hin 

6 

5 Rasenflächen Kurz gemähte Rasenflächen innerhalb der Firmengelände 7 

6 Verkehrsflächen Straßen, Gehwege und sonstige Verkehrsflächen, asphaltiert - 

7 Restaurantgebäude Restaurant „Lerchenschloss“, keine auffälligen Quartierstrukturen 
für Gebäudebrüter und Fledermäuse 

8, 9 

8 Garagen, Abstellflächen Mehrere Garagen, Schuppen und kleine Gewerbenutzung 10 
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Nr.  Bereiche, Strukturen, 
Biotope 

Beschreibung Fotos  

(Bild-Nr.) 

9 Wohngebäude Größeres Wohngebäude am Hang, zahlreiche Garagen auf Stra-
ßenebene, gepflegter Garten, keine auffälligen Quartierstrukturen 
für Fledermäuse und Gebäudebrüter 

- 

10 Laubwald Hangwald, überwiegend aus Laubbäumen, einzelne Kiefern 11 

11 Wiese (Skiabfahrt) Mähwiese am Skiabfahrtshang, eher artenarm 
nur rudimentäre Artenansprache möglich 

12 

12 Gebäudekomplex am Lift Bestehend aus Liftgebäude, Garage, Aufenthaltsraum, Gebäude 
bieten tw. Spalten auf, die von Nischenbrüter und Fledermäusen 
genutzt werden könnten, Nistkasten an einem Gebäude, mit Feld-
ahorngruppe 

13, 14 

13 Schlehengebüsch Gebüschkomplex zwischen Schotterweg am Wald und der Mäh-
wiese, fast ausschließlich Schlehen mit Ahornbaumgruppe und 
vorgelagerter kleiner Ruderalstelle mit Steinhaufen, Müllablage-
rungen im Gebüsch 

15 

14 Waldweg Geschotterter Waldweg zwischen Mähwiese und Hangwald 
(Mischwald) 

16 

15 Mähwiese Eher artenarm und mit viel Moos durchzogene Mähwiese, nur rudi-
mentäre Artenansprache möglich 

17, 18 

16 Ext. Mähwiese mit Him-
beergestrüpp  

Im Übergang vom Schlehengebüsch zur Böschung entlang des 
Schotterweges, locker stehendes Himbeergebüsch innerhalb einer 
ext. Mähwiese 

15, 19 

17 Mischwald Von Fichten dominierter Mischwald (Hangwald) mit schwach ent-
wickelter Saumstruktur aus Pfaffenhütchen, Hasel, Heckenkirsche 
u.a.m. 

20 

18 Böschung Magerrasen-Böschung mit einzelnen Gehölzen (Holunder, 
Eschenaufwuchs, Feldahorn, Weide, Heckenrose – einzelner ho-
her Feldahorn am westlichen Ende, Böschung zwischen 2 m und 5 
m breit. 

21, 22 

19 Grasweg Nur durch Nutzung kenntlicher Grasweg, der die Mähwiese quert 23 

20 Kleingartenanlage Kleinparzellige Gartenanlage erstreckt sich westlich des Untersu-
chungsgebietes 

23 

21 Obstwiese Eingezäunter gepflegter Obstwiesenbereich, Bäume tw. schon äl-
ter und vermutlich mit kleinen Baumhöhlen, kein Zugang möglich 

24 

22 Wohngebäude mit Gar-
ten 

Frei stehendes Wohnhaus mit gepflegtem Garten, hoher Ge-
hölzanteil, auch höhere Fichten und Birken 

- 

23 Lagerplatz Vielfältig genutzter Lagerplatz (Schotterhaufen, Dachplatten, Holz 
u.v.m.), Hauptnutzung: Aufbereitung und Lagerplatz von Brenn-
holz 

25, 26, 27 

24 Erdhaufen Haufen aus abgelagertem humosen Oberboden mit spärlichem 
Pflanzenbewuchs 

28 

25 Garagen Schuppen, 
Kleingarten 

Langgestreckter Bereich entlang der nördlichen Seite der Chem-
nitzer Straße, Garagengebäude, kleine Schuppen und Hausgärten 
wechseln sich ab, viele Kleinstrukturen, mögliche Quartierstruktu-
ren für Fledermäuse (allerdings wohl eher unbedeutend) 

29, 30, 31, 32 
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Nr.  Bereiche, Strukturen, 
Biotope 

Beschreibung Fotos  

(Bild-Nr.) 

26 Weide Eingezäunter (ehemaliger) Weidebereich mit kleinen Unterständen 
(evtl. Schafe), zahlreiche Ameisenbulten und langes überständi-
ges Gras 

33 

27 Wiese Eingezäunter Wiesenbereich mit altem überständigem Gras, Nut-
zung unklar 

34 

 

  
Foto 1:  Foto 2:  

  
Foto 3 Foto 4 

  
Foto 5 Foto 6 
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Foto 7 Foto 8 

  
Foto 9 Foto 10 

  
Foto 11 Foto 12 
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Foto 13 Foto 14 

  
Foto 15 Foto 16 

  
Foto 17 Foto 18 
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Foto 19 Foto 20 

  
Foto 21 Foto 22 

  
Foto 23 Foto 24 
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Foto 25 Foto 26 

  
Foto 27 Foto 28 
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Foto 31 Foto 32 

  
Foto 33 Foto 34 

Abbildung 4: Fotographische Darstellung des Plangebietes 
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2.3 Naturschutzrechtliche und -fachliche Ausweisungen 

Es bestehen naturschutzrechtliche und -fachliche Ausweisungen innerhalb und im nahen Umfeld 

des Vorhabensbereiches. 

 

Tabelle 2: Naturschutzrechtlich oder -fachlich ausgewiesene Gebiete/Flächen 

Schutzgebietskategorie Ausweisung inkl. räumliche Zuordnung 

Biotope nach § 30 BNatSchG / 
§ 33 NatSchG BW 

Keine Ausweisungen im Plangebiet.  

Ausweisungen in der näheren Umgebung des Plangebiets:  

- „Magerrasen am Degerwang südlich von Ebingen“ (Schutzgebiets-Nr. 
177194174323), ca. 58 m südlich der Plangebietsfläche. 

- „Feldgehölz Degerwang SW Ebingen“ (Schutzgebiets-Nr. 277194174166), 
ca. 90 m südlich der Plangebietsfläche. 

- „Magerrasen Degerwand SW Ebingen“ (Schutzgebiets-Nr. 277194174679), 
ca. 140 m südöstlich der Plangebietsfläche. 

- „Drei Magerrasenflächen südlich Albstadt“ (Schutzgebiets-Nr. 
177194178816), ca. 140 m südwestlich der Plangebietsfläche. 

- „Wacholderheide Degerwang SO Lautlingen“ (Schutzgebiets-Nr. 
277194174164), ca. 140 m südwestlich der Plangebietsfläche. 

- „Feldgehölz b.d. Holzhalde SW Ebingen“ (Schutzgebiets-Nr. 
277204174668), ca. 160 m südwestlich der Plangebietsfläche. 

- „Magerrasen a.d. Holzhalde SW Ebingen“ (Schutzgebiets-Nr. 
277204174669), ca. 260 m südöstlich der Plangebietsfläche. 

- „Magerrasen nördlich 'Holzhalde', nördlich Ebingen“ (Schutzgebiets-Nr. 
177204174396), ca. 260 m südöstlich der Plangebietsfläche. 

- „Feldgehölz und Feuchtgebiet in westlicher Ortsrandlage von Ebingen“ 
(Schutzgebiets-Nr. 177194178731), ca. 270 m nordwestlich der Plange-
bietsfläche. 

Natura 2000-Gebiete 

(FFH = Flora-Fauna-Habitat-Gebiet, 

SPA = Vogelschutzgebiet) 

Keine Ausweisungen in Plangebiet und näherer Umgebung. 

Naturschutzgebiete Keine Ausweisungen in Plangebiet und näherer Umgebung. 

Naturparke Keine Ausweisungen in Plangebiet und Umgebung. 

Landschaftsschutzgebiete Ausweisung im Plangebiet: 

- „Albstadt - Bitz“ (Schutzgebiets-Nr. 4.17.001), südlich angrenzend, Bereich 
der Skiliftanlage innerhalb. 

Waldschutzgebiete Keine Ausweisungen in Plangebiet und näherer Umgebung. 

Überschwemmungsgebiete Keine Ausweisungen in Plangebiet und näherer Umgebung. 

Wasserschutzgebiete Keine Ausweisungen im Plangebiet. 

Biotopverbundsplanung Keine Ausweisungen in Plangebiet und näherer Umgebung. 

FFH-Mähwiesen Keine Ausweisungen in Plangebiet und näherer Umgebung. 

Wildtierkorridore nach Generalwild-
wegeplan BW 

Keine Ausweisungen in Plangebiet und näherer Umgebung. 

Naturdenkmale Keine Ausweisungen im Plangebiet. 

*nahe Umgebung = ca. 300 m entfernt vom Plangebiet 
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Legende: grüne Linie = Untersuchungsgebiet, rote Linie = Bebauungsplangebiet, magentafarbene Flächen = Offenlandbi-
otopkartierung (§30 BNatschG Biotope), grüne Flächen = Waldbiotopkartierung (§30 BNatschG Biotope), grün-transpa-
rente Fläche = Landschaftsschutzgebiet, ohne Maßstab 

Abbildung 5: Lage der naturschutzrechtlichen und -fachlichen Ausweisungen 
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2.4 Abgrenzung des Untersuchungsgebietes 

Die Abgrenzung des Untersuchungsraums richtet sich nach den vom Vorhaben ausgehenden Wir-

kungen, die zu Beeinträchtigungen der im Gebiet vorkommenden Anhang-IV Arten sowie der euro-

päischen Vogelarten führen können.  

Die zu untersuchende Fläche umfasst das Plangebiet des Bebauungsplans sowie die angrenzenden 

Kontaktlebensräume, wobei insbesondere der Raumanspruch potenziell vorkommender Arten sowie 

der Lebensraumverbund bezüglich genutzter Teilhabitate Berücksichtigung finden. 

Das Untersuchungsgebiet zum Bebauungsplan „Chemnitzer Str. / Lerchenstr. / Skilift“ umfasst dem-

nach die Plangebietsfläche – insbesondere den südlichen und westlichen Teil, welcher bauliche 

Veränderungen vorsieht –, die westlich angrenzenden Grünlandflächen, sowie die gebietsangren-

zenden Gehölzstrukturen einschließlich des Waldrandes. Der Untersuchungsbereich fällt nach Wes-

ten hin großräumig aus, da zu Beginn der Untersuchungen noch kein Bebauungsplan vorhanden 

war, sondern lediglich eine grobe Vorhabenfläche. Die Ausweisung der nunmehr innerhalb des Be-

bauungsplans liegende und bereits bestehende Wohnbebauung als Allgemeines Wohngebiete dient 

der planungsrechtlichen Festsetzung, weshalb auf einer Untersuchung dieser Flächen verzichtet 

wurde. 
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3 Vorhabensbeschreibung 

Das Plangebiet des Bebauungsplans umfasst insgesamt eine Fläche von ca. 4,7 ha.  

Der Entwurf des Bebauungsplanes sieht eingeschränkte Gewerbegebiete (GEe1 – Ge5), sonstige 

Sondergebiete (SO1 und SO2) sowie ein Allgemeines Wohngebiet (WA1) vor. In den Gewerbege-

bieten sind nur das Wohnen nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe zulässig. Die Grundflächen-

zahl ist mit 0,8 bzw. 0,6 festgesetzt und die Gebäudehöhe beschränkt. Die beiden sonstigen Son-

dergebiete dienen der Zweckbestimmung „Skilift“. Die Grundflächenzahl ist mit 0,4 festgesetzt und 

die Gebäudehöhe beschränkt. Das Allgemeine Wohngebiet sieht eine offene Bauweise mit max. 2 

Geschossen und einer Grundflächenzahl von 0,4 vor. Die Ausweisung des Allgemeinen Wohnge-

bietes dient der planungsrechtlichen Festsetzung der bereits bestehenden Verkehrs- und Bauflä-

chen.  

Die verkehrliche Erschließung erfolgt über die bestehende Lerchenstraße. 

 

 

ohne Maßstab 

Abbildung 6: Auszug aus dem Entwurf des Bebauungsplans (Stand 13.09.2022) 
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4 Wirkungen des Vorhabens 

Für die Realisierung des Bebauungsplans werden im Wesentlichen Wiesenflächen sowie Gehölz-

bestände beansprucht.  

Nachfolgend werden die Wirkfaktoren für die betroffenen Artengruppen aufgeführt, die sich aus dem 

geplanten Vorhaben ergeben und in der Regel Beeinträchtigungen und Störungen der zu prüfenden 

Arten verursachen. Dabei ist zwischen bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkungen zu unter-

scheiden  

 

Tabelle 3: Potenziell baubedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse 

Wirkfaktor Beschreibung der Auswirkungen 

Flächeninanspruchnahme durch Baufelder, 
Baustraßen und Lagerflächen sowie Bodenab- 
und Bodenauftrag 

(temporärer) Verlust von Habitaten 

Akustische und visuelle Störreize sowie Er-
schütterungen durch Personen und Baufahr-
zeuge 

(temporärer) Funktionsverlust von Habitaten sowie Trennwirkung 
durch Beunruhigung von Individuen, Flucht- und Meideverhalten 

Staub- und Schadstoffimmissionen durch Bau-
maschinen 

(temporärer) Funktionsverlust von (Teil-)Habitaten  

 

Tabelle 4: Potenziell anlagenbedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse 

Wirkfaktor Beschreibung der Auswirkungen 

Flächeninanspruchnahme durch Versiegelung, 
Bebauung  

Dauerhafter Verlust von Fortpflanzungs- und/oder Ruhestätten so-
wie von Nahrungshabitaten 

Veränderung der Raumstruktur durch Bebau-
ung, Silhouettenwirkung  

Beeinträchtigungen von Lebensräumen, Barrierewirkung/Zerschnei-
dung von Funktionsbeziehungen und Trenneffekte 

 

Tabelle 5: Potenziell betriebsbedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse 

Wirkfaktor Beschreibung der Auswirkungen 

Akustische Störreize durch erhöhte Betrieb-
samkeit und Straßenverkehr 

Auslösen von Vertreibungseffekten und Fluchtreaktionen 

Optische Störreize aufgrund von Lichtemissio-
nen und sonstiger optischer Reize durch Fahr-
zeuge oder Personen 

Scheuchwirkung 
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5 Methodik 

5.1 Ermittlung des zu prüfenden Artenspektrums 

Aus der Vielzahl der nach § 44 BNatSchG geschützten Tier- und Pflanzenarten sind im Folgenden 

jene Arten/Artengruppen und mögliche Auswirkungen infolge des Planungsvorhabens dargestellt, 

welche gemäß der Verbreitungskarten aus dem 4. nationalen Bericht gemäß FFH-Richtlinie (August 

2019) sowie anhand der standörtlichen Gegebenheiten und der vorhandenen Habitatstrukturen 

(Übersichtsbegehung am 07.04.2020) innerhalb des Planungsgebietes vorkommen können.  

Andere besonders oder streng geschützten Arten sowie andere wertgebenden Arten (z.B. von Roter 

Liste oder Anhang II-Arten der FFH-Richtlinie), welche potenziell im Gebiet vorkommen können, 

werden im Zuge der Kartierungen zur saP mit erfasst und bei Nachweis in der nachstehenden Ta-

belle mit aufgeführt. Die artenschutzrechtlichen Beurteilungen werden im Rahmen der Eingriffsre-

gelung im Umweltbericht berücksichtigt. 

Demnach konnten potenzielle Lebensraumstrukturen für folgende Artengruppen abgeleitet werden: 

 

Tabelle 6: Relevante Tier- und Pflanzenarten im Untersuchungsraum  

(europarechtlich geschützte Arten gem. Anhang IV/II, europäische Vogelarten, ggf. wichtige national geschützte Arten) 

Arten / Artengruppe  Beurteilung  Untersuchung 

Moose, Farn- und Blütenpflanzen 

FFH-Arten (Anh. IV in der Region) 

 Dicke Trespe 

 Frauenschuh 

Moose (Anh. II) 

 Grünes Koboldmoos 

 Grünes Besenmoos 

 

 sonstige: 

Ackerflächen und Waldbestände sind im Untersu-
chungsgebiet nicht vorhanden. Ein Vorkommen der 
genannten Arten kann ausgeschlossen werden. 

 ja 

 nein 

 weitergehende 
Betrachtung 

 

Fledermäuse  

Alle Arten 

 

Es liegen bereits Hinweise über be-
kannte Vorkommen von Fledermäu-
sen im UG/Umgebung vor: 

 ja 

 nein 

 

Im großräumigen Untersuchungsgebiet befinden sich 
zahlreiche Gebäude (Wohn- und Firmengebäude, Ga-
ragen und Schuppen) mit potenziellen Quartierstruktu-
ren. 

Gebäudekontrollen sind zum gegenwärtigen Pla-
nungsstand eher nicht angezeigt, sollten allerdings 
dann durchgeführt werden, sobald Hinweise auf Fle-
dermausquartiere im Zuge der Untersuchungen auf-
tauchen und Fledermäuse beeinträchtigt werden 
könnten (bspw. Abriss). 

Offensichtliche Höhlenbäume konnten nicht ausge-
macht werden, allerdings sind solche im Gartengrund-
stück im nordwestlichen Bereich und den umliegen-
den Bäumen nicht gänzlich ausgeschlossen. Darüber 
hinaus sind Baumhöhlen auch am südlich gelegenen 
Waldrand vorstellbar. 

Leitlinien über das Offenland sind keine vorhanden, 
allerdings bietet der langgestreckte Waldrand eine 
Orientierung im Sinne von Transferrouten. 

Ebenso ist davon auszugehen, dass der Untersu-
chungsraum Fledermäusen als Jagdrevier dient. 

 ja 

 nein 

 weitergehende 
Betrachtung 
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Arten / Artengruppe  Beurteilung  Untersuchung 

Sonstige Säugetiere 

FFH-Arten (Anh. IV in der Region) 

 Haselmaus 

 Biber 

 sonstige: 

Das Schlehengebüsch und der Waldrand bieten Ha-
selmäusen geeigneten Lebensraum. 

 ja 

 nein 

 weitergehende 
Betrachtung 

Reptilien 

FFH-Arten (Anh. IV in der Region) 

 Zauneidechse 

 Schlingnatter 

 Mauereidechse 

 

 sonstige: 

Die Ruderalstrukturen und Brachen im Be-reich der 
Lagerflächen sowie die Säume entlang der Gärten 
und brachliegenden Wiesen- und Weideflächen bieten 
Lebensraum für Zauneidechsen. 

Schlingnattern sind in diesem ortsnahen Bereich eher 
nicht zu erwarten. 

 ja 

 nein 

 weitergehende 
Betrachtung 

 

Amphibien 

FFH-Arten (Anh. IV in der Region) 

 Kammmolch 

 Gelbbauchunke 

 Kreuzkröte 

 Laubfrosch 

 

 sonstige: 

Amphibienarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie 
können im Untersuchungsgebiet ausgeschlossen wer-
den. 

 ja 

 nein 

 weitergehende 
Betrachtung 

 

Schmetterlinge 

FFH-Arten (Anh. IV in der Region) 

 Thymian-Ameisen-Bläuling 
(TAB) 

 Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-
Bläuling (DWAB) 

 Nachtkerzen-schwärmer (NKS) 

 

Anhang II und sonstige: 

 Spanische Fahne (SF) 

 Weitere Arten: 

Ein Vorkommen von Beständen des Großen Wiesen-
knopfes ist auf der Mähwiese sicher nicht gegeben; 
Hinweise auf Nachtkerzen und Weideröschen gibt es 
ebenfalls nicht. 

Thymian und Quendel in den Saumstrukturen der 
Wiese und in den eingezäunten Weide- und Wiesen-
flächen erscheint möglich. Diese Flächen sind jedoch 
Großteils in Folge der Entwurfsplanung nicht mehr in-
nerhalb der Bebauungsplangrenze enthalten, weshalb 
ein Vorkommen der relevanten Arten innerhalb des 
Plangebietes nicht zu erwarten ist. 

 ja 

 nein 

 weitergehende 
Betrachtung 

Käfer 

FFH-Arten (Anh. IV in der Region) 

 Eremit 

 Alpenbock 

 

Sonstige: 

 Hirschkäfer, Totholzkäfer 

 Laufkäfer 

Käferarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie können 
ausgeschlossen werden. Es fehlen entsprechende Le-
bensraumstrukturen. 

 ja 

 nein 

 weitergehende 
Betrachtung 

Heuschrecken 

keine FFH-Arten 

 

Sonstige: 

 Wanstschrecke 

Der Untersuchungsbereich befindet sich im Verbrei-
tungsgebiet der Wanstschrecke. 

Die Säume entlang der Böschung sowie die extensiv 
genutzte Weide bzw. der eingezäunt Wiesenbereich 
stellen geeignete Habitate dar. 

 ja 

 nein 

 weitergehende 
Betrachtung 
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Arten / Artengruppe  Beurteilung  Untersuchung 

Libellen 

FFH-Arten (Anh. IV in der Region) 

 Große Moosjungfer 

 Grüne Keiljungfer 

 

 sonstige 

Libellenarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie kön-
nen ausgeschlossen werden. Es fehlen geeignete Ha-
bitatstrukturen. 

 ja 

 nein 

 weitergehende 
Betrachtung 

Schnecken, Muscheln, Fische, Krebse 

FFH-Arten (Anh. IV in der Region) 

 Schmale Windelschnecke 

 Kleine Teichmuschel 

 Groppe 

 Steinkrebs 

 

 sonstige: 

Ein Vorkommen der genannten Arten kann aufgrund 
des Fehlens geeigneter Habitatstrukturen ausge-
schlossen werden. 

 ja 

 nein 

 weitergehende 
Betrachtung 

Vögel  

Alle wildlebenden Vogelarten 

Gilden / Besondere Arten 

 Gebäudebrüter 

 Gehölz-, Stauden- und Röhricht-
brüter 

 Höhlenbrüter 

 Wiesenbrüter 

 Wassergebundene Vogelarten 

Die Gehölzstrukturen stellen potenzielle Brutstandorte 
für zweigbrütende Vogelarten dar. Im Bereich der ein-
gezäunten Obstbaumwiese im Nordwesten des Unter-
suchungsgebietes könnten Baumhöhlen vorhanden 
sein; ein Zugang war leider nicht möglich. Aufgrund 
des guten Pflegezustands der Bäume sind nennens-
werte Baumhöhlen allerdings nicht zu erwarten. 

Gebäude- und Nischenbrüter sind an den Firmenge-
bäuden, den Gebäuden um den Skilift sowie an den 
Garagen und Schuppen zu erwarten. 

Am Waldrand sind Eulen als Brutvögel nicht auszu-
schließen. Dieser soll nach derzeitigem Planungs-
stand nicht beeinträchtigt werden, weshalb auf eine 
Eulenuntersuchung verzichtet wurde. 

Die Strukturen im Untersuchungsraum erfüllen zudem 
die Funktion eines Nahrungshabitats für Vögel.  

 ja 

 nein 

 weitergehende 
Betrachtung 

 

 

Vertreter anderer Artengruppen mit gemeinschaftlichem, europäischem Schutzstatus können sicher 

ausgeschlossen werden. Entweder fehlen geeignete Habitatstrukturen oder der Untersuchungsbe-

reich liegt nicht in deren Verbreitungsgebiet. 
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5.2 Datenerhebung  

5.2.1 Fledermauserfassung 

Der Untersuchungsbereich bei der Erfassung der Fledermäuse wird definiert durch das Vorhanden-

sein verschiedener Strukturen und Habitate, die als Jagdgebiete, wichtige Leitstrukturen und Quar-

tiere dienen könnten und möglicherweise genutzt werden. Ausschlaggebend für Untersuchungsum-

fang und -tiefe sind die in der Planung vorgesehenen Eingriffe und hier vor allem die Beseitigung 

möglicher Fortpflanzungs- und Ruhestätten. 

Die Fledermauskartierung im Bereich des Untersuchungsgebietes umfasste stationäre, vollnächtige 

Erfassungen sowie Transektbegehungen in der Zeit von Anfang Mai bis Anfang August 2020. 

An den vermuteten Aktivitätszentren und den besonders zu überprüfenden Flächenbereichen wur-

den vollnächtige Erfassungen von Fledermausrufen durchgeführt. Dazu wurden Mini-Batcorder der 

Fa. ecoObs an verschiedenen Standorten im Untersuchungsbereich installiert und für mehrere 

Nächte belassen. Die Standorte wurden so gewählt, um den Untersuchungsbereich im Wesentlichen 

abzudecken zu können. 

Während zweier zusätzlicher Transektbegehungen wurde besonders auf zielstrebig fliegende Fle-

dermäuse geachtet, die feste Transferrouten nutzen oder bestimmte Bereiche intensiv bejagen. 

Für die Begehungen wurden zur Rufaufzeichnung Batcorder der Fa. ecoObs eingesetzt. Um einen 

Höreindruck der überfliegenden und jagenden Fledermäuse im Gebiet zu erhalten, wurden zusätz-

lich Ultraschalldetektoren vom Typ d240x von Pettersson Elektronik eingesetzt. Die Begehungen 

wurden in langsamer Geschwindigkeit durchgeführt. Bei Fledermauskontakten erfolgte eine kurze 

Verweildauer, um einen guten Eindruck der Aktivitäten zu bekommen. 

Die Auswertung der aufgezeichneten Rufe bzw. Sonogramme fand mit Hilfe der Auswertungssoft-

ware BC-Admin, BC-Analyze und Bat-Ident (Fa. ecoObs) statt. 

 

Tabelle 7: Zeiten und Wetterbedingungen bei den Fledermauserfassungen  

Datum * Begutachtung/ Erhebung/ Erfassung Temp. (°C) ** Bewölkung, Niederschlag, Wind 

08.05.2020 

1. stationäre vollnächtige Erfassung mit 2 Mini-
Batcorder (Standort S1.1 und S1.2) 

21 - 10 bedeckt, schwacher Wind 

09.05.2020 19 - 12 bedeckt, schwacher Wind 

10.05.2020 18 - 14 
bedeckt, leichte Regenschauer, 
schwacher Wind 

08.05.2020 1. Transektbegehung mit Batcorder und d240x 13 - 12 leicht bewölkt, leichter Wind 

22.06.2020 

2. stationäre vollnächtige Erfassung mit 1 Mini-
Batcorder (Standort S2.1) 

21 - 10 wolkenlos, schwacher Wind 

23.06.2020 22 - 13 wolkenlos, schwacher Wind 

24.06.2020 21 - 10 heiter, schwacher Wind 

25.06.2020 20 - 12 heiter, schwacher Wind 

14.07.2020 2. Transektbegehung mit Batcorder und d240x 22 - 14 bewölkt, leichter Wind 

07.08.2020 

3. stationäre vollnächtige Erfassung mit 2 Mini-
Batcorder (Standort S3.1 und S3.2) 

26 - 13 wolkenlos, schwacher Wind 

08.08.2020 26 - 15 wolkenlos, schwacher Wind 

09.08.2020 26 - 14 wolkenlos, schwacher Wind 

* Das Datum bezieht sich auf den Abend, die nächtliche stationäre Dauererfassung dauert bis in die Frühstunden des folgenden Tages.  

** Die Temperaturwerte fallen im Laufe der Nacht in der Regel ab und sind daher abnehmend dargestellt.  

Bem.: Die Klimadaten der stationären Erfassung ergeben sich aus der Wetterdatenrecherche der nächstgelegenen Wetterstation. 
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Legende: grüne Linie = Untersuchungsgebiet, rote Linie = Bebauungsplangebiet, gelbe und orange Linie = Transektrouten 
(in Abschnitten T+Nr.), gelbe Punkte = Batcorder-Standorte der automatischen Ruferfassung mit Nummerierung (S+Nr., 
vgl. Tabelle 7) 

Abbildung 7: Transektstrecken und Batcorder-Standorte der Fledermauserfassung 

 

5.2.2 Haselmauserfassung 

Der Nachweis erfolgt über die charakteristischen Schlaf- und Brutnester der Haselmaus. Diese un-

terscheiden sich von denen der Mäuse durch die runde, kugelige Form aus verwobenen, trockenen 

Gräsern (oder Blättern) mit einem kleinen (verschließbaren) Eingang. 

Zur Untersuchung eines möglichen Vorkommens von Haselmäusen im Untersuchungsgebiet wur-

den 14 „Haselmaus-Tubes“ (künstliche Niströhren mit einem Durchmesser von 6 x 6 cm und einer 

Länge von 25 cm) verwendet. Diese werden von den Tieren gerne angenommen, um darin ein 

Schlafnest anzulegen. 11 Tubes wurden an geeignete Sträucher entlang des Waldrandes und 3 

Tubes in das Schlehengebüsch nördlich der Skiliftanlage in 50 bis 150 cm Höhe ausgebracht. 

Die Tubes wurden zwischen Mai und Oktober 2020 im Gelände belassen und 4 Mal auf Besatz 

kontrolliert. 

 

Tabelle 8: Zeiten und Anzahl der wiedergefundenen Tubes bei der Haselmauserfassung  

Datum Begutachtung/ Erhebung/ Erfassung Anzahl wiedergefundener Tubes 

06.05.2020 Anbringen der Haselmaus-Tubes 14 

25.06.2020 1. Kontrolle Haselmaus-Tubes 9 

28.07.2020 2. Kontrolle Haselmaus-Tubes 9 

16.09.2020 3. Kontrolle Haselmaus-Tubes 8 

03.11.2020 4. Kontrolle + Abnahme Haselmaus-Tubes 10 
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Legende: grüne Linie = Untersuchungsgebiet, rote Linie = Bebauungsplangebiet, grüne Punkte = Standort der Hasel-
maus-Tubes  

Abbildung 8: Standort der ausgebrachten Haselmaus-Tubes 

 

5.2.3 Reptilienerfassung 

Zur Erfassung der Reptilien wurden vier Begehungen durchgeführt, an denen versucht wurde, die 

Reptilien an allen geeigneten Stellen (v. a. entlang von Saumstrukturen) durch langsames Abgehen 

und Sichtbeobachtung zu erfassen. Zudem wurden flächig alle als Sonnenplätze geeigneten Struk-

turen gezielt kontrolliert. Die Untersuchung erfolgte bei günstigen Witterungsbedingungen zu den 

Hauptaktivitätsphasen. Geeignet erscheinen die trockenen, warmen Säume im Übergang des nörd-

lichen Lagerplatzes zur Wiese hin sowie an den Rändern der eingezäunten Weisen. Auch der zu-

mindest Früh und Abend sonnige Waldrand im Süden des Untersuchungsgebietes wurde als geeig-

neter Lebensraum auf das Vorkommen von Reptilien hin untersucht. Die freien Wiesenflächen sowie 

die versiegelten Gewerbegebietsflächen sind als Lebensraum für Reptilien eher ungeeignet. 

 

Tabelle 9: Zeiten und Wetterbedingungen bei den Reptilienerfassungen  

Nr. Datum Erhebung/Erfassung Temp. (°C) Bewölkung Wind 

1 23.04.2020 1. Begehung der geeigneten Strukturen 15 wolkenlos schwach 

2 28.05.2020 2 Begehung der geeigneten Strukturen 17 heiter schwach 

3 25.06.2020 3. Begehung der geeigneten Strukturen 23 heiter windstill 

4 16.09.2020 4. Begehung der geeigneten Strukturen (wg. Jungtieren)  25 bewölkt schwach 
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Legende: grüne Linie = Untersuchungsgebiet, rote Linie = Bebauungsplangebiet, rosafarbene Flächen = potenzieller 
Reptilien-Lebensraum 

Abbildung 9:  Räumliche Darstellung des untersuchten, potentiellen Reptilien-Lebensraumes 

 

5.2.4 Wanstschreckenerfassung 

Der Untersuchungsbereich befindet sich im Verbreitungsgebiet der Wanstschrecke (TK 7719, UTM-

Gitter 10kmE424N278). Die Wiesenflächen stellen einen potenziellen Lebensraum für die Wanst-

schrecke dar.  

Die Wanstschrecke ist in der Regel ab Ende Mai/Anfang Juni bis Mitte August als adultes Tier an-

zutreffen. Die Gesangsaktivitäten sind vor allem im Juni und Juli hörbar. Eine Begehung des Unter-

suchungsgebietes zum Nachweis der Wanstschrecke erfolgte im Juni 2020.  

Die Wiesenflächen waren 2020 zum Zeitpunkt der Begehung bereits gemäht, weshalb 2021 eine 

zweite Begehung der Wiesenflächen stattfand. Neben der Wiesenfläche wurden auch die Saum- 

und Randstrukturen der Umgebung nach der Wanstschrecke abgesucht.  

 

Tabelle 10: Zeiten und Wetterbedingungen bei der Heuschreckenerfassung 

Datum  Begutachtung/ Erhebung/ Erfassung Temp. (°C)  Bewölkung, Niederschlag, Wind 

08.06.2020 Verhören, Sichtbeobachtung 22 Heiter, leichter Wind 

17.06.2021 Verhören, Sichtbeobachtung 15 Bedeckt, leichter Wind 
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5.2.5 Vogelerfassung 

Die Erfassung der im Untersuchungsraum vorkommenden Vogelarten erfolgte in Anlehnung an die 

in den „Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands“ (Südbeck et al. 2005) be-

schriebenen Revierkartierung. Entsprechend den Vorgaben von Südbeck et al. 2005 wurden zur 

Erfassung der Vogelfauna die Lautäußerungen der Vögel und Sichtbeobachtungen herangezogen. 

Im Rahmen der Untersuchung wurden das Bebauungsplangebiet sowie die angrenzenden Lebens-

räume auf das Vorkommen von Vogelarten untersucht. Die Einstufung als Brutvogelart sowie die 

Quantifizierung ergaben sich aus der (z. T. mehrfachen) Beobachtung von Revier anzeigendem 

Verhalten. 

Die Brutvogelkartierung im Bereich des Untersuchungsgebietes umfasste fünf Begehungen in der 

Zeit von Anfang April bis Mitte Juni 2020. Diese Untersuchungen fanden stets morgens statt.  

 

Tabelle 11: Wetterbedingungen zum Zeitpunkt der Vogelerfassungen 

Nr. Datum Temp. (°C) Bewölkung Niederschlag Wind 

1 07.04.20 2 bis 6 wolkenlos - windstill 

2 17.04.20 16 bis 20 wolkenlos, klar - schwacher Wind 

3 04.05.20 7 bis 9 bedeckt zeitweise leichter Regen windstill 

4 25.05.20 8 bis 11 heiter bis bedeckt - windstill bis schwacher Wind 

5 13.06.20 8 bis 10 bedeckt - windstill bis schwacher Wind 
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6 Bestand und Betroffenheit der Arten 

6.1 Tierarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie 

Bezüglich der Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL ergeben sich aus § 44 Abs. 1, Nrn. 1 bis 3 i.V.m. 

Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe folgende Verbote:  

Schädigungsverbot (gemäß § 44 Abs. 1, Nrn. 1 und 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG):  

Die Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und damit verbundene unvermeid-

bare Verletzungen oder Tötungen von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen ist untersagt. Dies betrifft auch 

die Gefahr von Kollisionen im Straßenverkehr, wenn sich durch das Vorhaben das Kollisionsrisiko für die 

jeweiligen Arten unter Berücksichtigung der vorgesehenen Schadensvermeidungsmaßnahmen signifikant 

erhöht. 

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vor-

haben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird. 

 

Störungsverbot (gemäß § 44 Abs. 1, Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG):  

Das erhebliche Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 

Wanderungszeiten ist untersagt. 

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungs-

zustandes der lokalen Population führt. 

 

6.1.1 Fledermäuse 

6.1.1.1 Artenspektrum, Schutzstatus und Kurzcharakteristik 

Nachgewiesene Fledermausarten: 

Innerhalb des Untersuchungsgebietes wurden die Zwergfledermaus, die Breitflügelfledermaus, die 

Kleine Bartfledermaus, der Große Abendsegler und das Braune Langohr nachgewiesen (Reihen-

folge entsprechend der Häufigkeit des Auftretens). Neben der Kleinen Bartfledermaus konnten auch 

Rufe von anderen Myotis-Arten aufgezeichnet werden, welche jedoch teilweise eine uneindeutige 

Rufcharakteristika aufwiesen. U.a. ist nicht auszuschließen, dass auch Bechsteinfledermäuse sowie 

das Große Mausohr im Gebiet vorkamen. Des Weiteren konnte eine Rufreihe mit typischen Balzru-

fen der Wasserfledermaus aufgezeichnet werden.  

 

Tabelle 12: Im Untersuchungsgebiet nachgewiesene Fledermausarten 

Art Rechtlicher Schutz Rote Liste 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name FFH BArtSchV BW D 

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus IV s 2 V 

Myotis bechsteinii Bechsteinfledermaus II, IV s 2 3 

Myotis daubentonii Wasserfledermaus IV s 3 - 

Myotis mystacinus 1 Kleine Bartfledermaus IV s 3 3 

Myotis myotis Großes Mausohr II, IV s 2 3 

Nyctalus noctula Großer Abendsegler IV s i 3 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus IV s 3 - 

Plecotus auritus 1 Braunes Langohr IV s 3 V 

1 Kleine und Große Bartfledermaus sowie Braunes und Graues Langohr sind aufgrund von Rufaufzeichnungen nicht zu unterscheiden; 
aufgrund der Habitatqualität wird die Kleine Bartfledermaus und das Braune Langohr angenommen. 
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Legende zu Tabelle 12: 

Rechtlicher Schutz: FFH = Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie: II, IV - Art des Anhangs II bzw. IV der FFH-Richtlinie; BArtSchV = Bundesar-
tenschutzverordnung: b - besonders geschützte Art; s - streng geschützte Art 

Rote Liste: BW = Baden-Württemberg; D = Deutschland; 1 = vom Aussterben bedroht; 2 = stark gefährdet; 3 = gefährdet; V =  Vorwarn-
liste; D = Daten defizitär, Einstufung unmöglich; G = Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt; R = extrem seltene Arten und 
Arten mit geographischer Restriktion; i = gefährdete wandernde Tierart; - = nicht gefährdet/nicht geschützt 

 

Kurzcharakterisierung der im Untersuchungsgebiet vorkommenden Fledermausarten: 

(Reihenfolge entsprechend der Häufigkeit des Auftretens)  

Die Steckbriefe der Fledermausarten wurden im Wesentlichen nach dem „Handbuch für Fleder-

mäuse - Europa und Nordwestafrika“ (Dietz et al. 2016) und den Verbreitungsdaten der LUBW zu 

windkraftempfindlichen Arten in Baden-Württemberg (Stand März 2013) sowie den Hinweisen zur 

Untersuchung von Fledermausarten bei Planung und Genehmigung von WEA (LUBW 2014) erstellt.  

 

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

Kennzeichen: Kleine, braun gefärbte Fledermaus mit dreieckigen Ohren. Die Rückenfellfärbung ist meist 

dunkelbraun, während die Unterseite etwas heller gelbbraun gefärbt ist. Nackte Hautpartien 

weisen eine schwarzbraune Färbung auf.  

Verbreitung in Eu-

ropa und Ba-Wü:   

Die Art ist in Europa bis Südskandinavien verbreitet.  

In Baden-Württemberg kommt die Zwergfledermaus nahezu flächendeckend vor. 

Lebensraum: Die Art ist hinsichtlich ihrer Lebensraumansprüche sehr flexibel, und kann in nahezu allen Ha-

bitaten angetroffen werden. Wo vorhanden, werden Wälder und Gewässer bevorzugt.   

Sommerquartiere 

und Wochenstuben: 

Als Sommerquartiere und Wochenstuben wird ein breites Spektrum an Spalträumen in Gebäu-

den, meist hinter Verkleidungen und Zwischendächern, genutzt. Einzeltiere übertagen auch in 

Felsspalten und hinter der Rinde von Bäumen. Die Größe einer Wochenstube umfasst meist 

50-100, selten bis zu 250 Tiere.  

Winterquartiere: Größere Gruppen von überwinternden Tieren wurden in Felsspalten und in unterirdischen Kel-

lern, Tunneln und Höhlen gefunden. Zahlreiche Einzelfunde deuten darauf hin, dass Winter-

quartiere auch in Gebäuden liegen. 

Schwarmgeschehen kann vor großen Winterquartieren von Mai bis September mit Schwer-

punkt im August beobachtet werden. 

Jagdverhalten und  

Nahrungserwerb: 

Die Art zeichnet sich durch einen wendigen und kurvenreichen Flug aus. Meist werden lineare 

Strukturen auf festen Flugbahnen abpatrouilliert. Einzelne Tiere können stundenlang kleinräu-

mig jagen (z.B. um Straßenlaternen).  

Die Zwergfledermaus ist bezüglich ihrer Beute ein Generalist. Zweiflügler bilden jedoch immer 

den Nahrungshauptanteil.  

Wanderverhalten: Ortstreue Art mit Saisonüberflügen zwischen Sommer- und Winterquartieren von unter 20 km.   

 

Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 

Kennzeichen: Große, robuste Fledermausart mit breiter Schnauze und derbhäutigen, abgerundeten Ohren. 

Das lange Fell ist farblich variabel, meist jedoch mittel- bis dunkelbraun. Die Unterseite ist 

etwas heller gefärbt.  

Verbreitung in Eu-

ropa und Ba-Wü:   

In Europa ist die Art in nördlicher Richtung bis Skandinavien und Großbritannien, in südlicher 

Richtung bis Südspanien verbreitet.  

Vorkommensschwerpunkte innerhalb von Baden-Württemberg liegen im Rheintal sowie im 

Nordosten des Landes (Kocher-Jagst-Ebenen bis Östliches Albvorland). 

Lebensraum: Die Art besiedelt das ganze Spektrum an mitteleuropäischen Lebensräumen.  
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Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 

Sommerquartiere 

und Wochenstuben:  

Einzeltiere können Baumhöhlen, Fledermauskästen und eine Vielzahl an Gebäudequartieren 

(hinter Schalbrettern, Verkleidungen, Dachrinnen etc.) als Sommerquartier annehmen.  Wo-

chenstuben sind in Mitteleuropa fast ausschließlich in Gebäuden zu finden. Die Kopfstärke 

einer Wochenstube beträgt in der Regel 10-60 adulte Weibchen, in Einzelfällen auch bis zu 

300 Tiere.  

Winterquartiere: Es wird angenommen, dass ein Großteil der Tiere in Gebäuden, in Zwischendecken und im 

Innern isolierter Wände, sowie in Felsspalten überwintert. Zudem werden einzelne Tiere und 

selten kleinere Gruppen in Höhlen gefunden.   

Jagdverhalten und 

Nahrungserwerb: 

Die Breitflügelfledermaus erbeutet ihre Nahrung im wendigen, raschen Flug entlang von Ve-

getationskanten oder im freien Luftraum. Als Jagdgebiete dienen neben ausgeräumten land-

wirtschaftlichen Flächen auch strukturreiche Siedlungsränder, Parks, Streuobstwiesen, Vieh-

weiden, Waldränder, Gewässer, aber auch das Innere von Dörfern und Städten. Straßenlater-

nen werden häufig über einen längeren Zeitraum abpatrouilliert.  

Die Art ist hinsichtlich ihres Beutespektrums sehr flexibel, wobei in der Regel Dung-, Juni- und 

Maikäfer die Hauptbeute bilden. 

Wanderverhalten: Die Breitflügelfledermaus ist eine standorttreue Art. Die Entfernung zwischen Sommer- und 

Winterquartieren liegt überwiegend unter 50 km.  

 

Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus) 

Kennzeichen: Kleine, lebhafte Fledermausart mit dunklem, oft schwarzem Gesicht. Sie besitzt ein krauses 

Fell, das am Rücken dunkelbraun oder nussbraun gefärbt ist. Die Unterseite variiert stark in 

verschiedenen Grautönen.  

Verbreitung in Eu-

ropa und Ba-Wü:   

In Europa weit verbreitete Art. Das Verbreitungsgebiet erstreckt sich von Marokko bis ins süd-

liche Schottland und Skandinavien.  

In Baden-Württemberg ist die Art häufig und nahezu flächendeckend anzutreffen.    

Lebensraum: Fledermaus der offenen und halboffenen Landschaft. Sie kommt vorzugsweise in reich struk-

turierten Landschaften, in dörflichen Siedlungen und deren Randstrukturen (Streuobstwiesen, 

Gärten), in Feuchtgebieten und Wäldern vor.  

Sommerquartiere 

und Wochenstuben: 

Sommerquartiere sind häufig in Spalten an Häusern (z.B. Fensterläden, Wandverkleidungen) 

und anderen Spalträumen wie hinter loser Baumrinde oder an Jagdkanzeln zu finden. Nur 

selten werden Quartiere in Bäumen und Felsspalten nachgewiesen. Die Wochenstubengröße 

beträgt in der Regel 20-60, selten auch bis zu 100 Weibchen. Die Art zeichnet sich durch 

häufige Quartierwechsel (alle 10-14 Tage) aus.  

Winterquartiere: Als Winterquartiere werden Höhlen, Bergwerke, Bergkeller, selten auch Felsspalten genutzt.  

Jagdverhalten und 

Nahrungserwerb: 

Die Jagd erfolgt vegetationsnah in sehr wendigem Flug entlang von Vegetationskanten, wie 

Hecken oder Waldrändern und in Gebieten mit lockerem Baumbestand (z.B. Streuobstwie-

sen). Das Nahrungsspektrum ist ausgesprochen vielfältig und umfasst vor allem Fluginsekten 

wie Zweiflügler, Nachtfalter, Hautflügler und Netzflügler.  

Wanderverhalten: Ortstreue Art mit nur kleinräumigem Wanderverhalten (50-100 km).  

 

Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 

Kennzeichen: Große Fledermaus mit breiten abgerundeten Ohren. Die Fellfärbung auf dem Rücken ist glän-

zend rostbraun, auf der Unterseite etwas heller und matt. Nackte Hautpartien sind schwarz-

braun gefärbt. 
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Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 

Verbreitung in Eu-

ropa und Ba-Wü:   

In Europa weit verbreitete Art. Das Verbreitungsgebiet erstreckt sich vom Mittelmeerraum bis 

Südskandinavien.  

In Baden-Württemberg werden nur durchziehende Weibchen und residierende Männchen re-

gistriert. Die Hauptvorkommen befinden sich in der Rheinebene, am unteren Neckar sowie im 

Bodenseegebiet.  

Lebensraum: Der Große Abendsegler besiedelt ein breites Spektrum an Habitaten von verschiedenen Laub-

wäldern bis hin zu Städten.  

Sommerquartiere 

und Wochenstuben:  

Als Sommerquartiere dienen der Art vor allem Spechthöhlen, seltener auch andere Baumhöh-

len. Die Quartiere liegen bevorzugt in Waldrandnähe oder entlang von Wegen. Fledermaus-

kästen werden von der Art gut angenommen.  

Die Größe einer Wochenstube umfasst in der Regel 20-60 Weibchen. Baumquartiere, insbe-

sondere von Wochenstubenkolonien, werden häufig gewechselt, wobei Entfernungen von bis 

zu 12 km zwischen den Quartierstandorten festgestellt wurden. 

Winterquartiere: Winterquartiere finden sich in dickwandigen Baumhöhlen, in Spalten an Gebäuden und Brü-

cken, in Felsspalten und in Deckenspalten von Höhlen. Winterquartiere in Baumhöhlen können 

100-200 Tiere umfassen, an Gebäuden bis zu 500 Tiere.  

Jagdverhalten und 

Nahrungserwerb: 

Der Große Abendsegler hat einen sehr schnellen (bis über 50 km/h), geradlinigen Flug. Er jagt 

häufig in Höhen von 10-50 m sowie teilweise in mehreren Hundert Metern Höhe. Über Gewäs-

sern, Wiesen und an Straßenlampen kann auch in wenigen Metern Höhe gejagt werden. Die 

Tiere zeichnen sich während der Jagd durch einen großen Aktionsradius von bis zu 26 km aus. 

Kleine bis mittelgroße Fluginsekten stellen die Hauptbeute des Großen Abendseglers dar.   

Wanderverhalten: Die Art zieht ab Anfang September in Richtung Südwesten. Die Rückwanderung in entgegen 

gesetzter Richtung erfolgt von Mitte März bis Mitte April. Bei ihren Überflügen werden in der 

Regel Distanzen von weniger als 1000 km zurückgelegt.    

 

Braunes Langohr (Plecotus auritus) 

Kennzeichen: Mittelgroße Art mit langen, zarten Ohren. Das lange, lockere Rückenfell mit bräunlicher Fär-

bung, geht allmählich in die cremefarbene bis gelblichgraue Unterseite über. Das Gesicht ist 

meist hellbraun gefärbt. 

Verbreitung in Eu-

ropa und Ba-Wü:   

In Europa ist die Art, bis auf den äußersten Süden, weit verbreitet.  

In Baden-Württemberg besitzt das Braune Langohr ein regelmäßiges Vorkommen. Im Ver-

gleich zum Grauen Langohr ist die Art deutlich häufiger anzutreffen.  

Lebensraum: Als eine typische Waldart besiedelt das Braune Langohr vor allem verschiedene Wälder sowie 

gehölzreiche Parks und Gärten.  

Sommerquartiere 

und Wochenstuben: 

Beim Braunen Langohr handelt es sich um eine baum- als auch gebäudebewohnende Fleder-

mausart. An Bäumen werden alle Spalträume von abstehender Rinde bis Höhlen besiedelt, 

auch Fledermauskästen werden gerne angenommen. In Dachräumen sitzen die Tiere meist 

zwischen Ziegeln, Lattung und Gebälk, aber auch in Zapfenlöchern oder hinter Verkleidungen. 

Wochenstuben umfassen etwa 5-50 Tiere.  

Winterquartiere: Winterquartiere befinden sich in einer Vielzahl unterirdischer Quartiere von Höhlen bis Fels-

spalten und z. T. auch in Baumhöhlen.  

Jagdverhalten und 

Nahrungserwerb: 

Das Braune Langohr verfolgt zwei Beutefangstrategien, den Fang fliegender Insekten und das 

Absammeln von Oberflächen (meist von Vegetation). Der Jagdflug erfolgt im langsamen, gau-

kelnden Suchflug nahe der Vegetation. Den größten Beuteanteil stellen Nachtfalter dar. Neben 

Zweiflüglern, Heuschrecken und Wanzen gehören zudem auch viele nicht fliegende Glieder-

tiere wie Spinnen, Raupen etc. ins Beutespektrum.  

Wanderverhalten: Sehr ortsgebundene Art. Bei saisonalen Wanderungen werden meist weniger als 30 km zu-

rückgelegt. 
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Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) 

Kennzeichen: Mittelgroße Fledermausart, welche sich durch auffällig lange Ohren mit 9-11 Querfalten aus-

zeichnet. Das Rückenfell ist braun bis rötlichbraun, während die Unterseite deutlich heller 

beige oder grau gefärbt ist. Die Hautpartien weisen eine hellbraune Färbung auf.  

Verbreitung in Eu-

ropa und Ba-Wü:   

Die Art ist innerhalb der gemäßigten Zone in ganz West-, Mittel- und Osteuropa verbreitet. In 

Südeuropa kommt die Bechsteinfledermaus inselartig vor.  

Die Verbreitungsschwerpunkte der Bechsteinfledermaus in Baden-Württemberg liegen im 

Rheintal, in den Kocher-Jagst-Ebenen, den Schwäbisch-Fränkischen Waldbergen und im Vor-

land der Schwäbischen Alb (inklusive des Waldgebiets des Naturparks Schönbuch). 

Lebensraum: Die Art besitzt eine weitgehende Bindung an Laub- und Laubmischwälder. Die höchsten Po-

pulationsdichten existieren in Buchen- oder Eichenwäldern mit hohem Anteil an alten Bäumen. 

Es werden zudem Kiefern- und Tannenwälder sowie waldrandnahe Streuobstwiesen besie-

delt.   

Sommerquartiere 

und Wochenstuben: 

Sommerquartiere befinden sich in Baumhöhlen, Stammanrissen und Nist- und Fledermaus-

kästen. Wochenstuben umfassen 10-50, in seltenen Fällen bis zu 80 Weibchen. Die Wochen-

stubenverbände teilen sich häufig in ständig wechselnde Gruppen auf. Bei ausreichendem 

Quartierangebot werden die Sommerquartiere alle 2 – 3 Tage gewechselt.  

Winterquartiere: Als Winterquartier werden (vermutlich überwiegend) Baumhöhlen oder unterirdische Quartiere 

aller Art genutzt.  

Jagdverhalten und  

Nahrungserwerb: 

Der Jagdflug erfolgt häufig vegetationsnah in 1-5 m Höhe, in vegetationsfreien Wäldern von 

Bodennähe bis in Kronenhöhe. Die Art ist sehr manövrierfähig und kann sehr langsam fliegen. 

Sie sammelt Beute häufig vom Substrat. Die Nahrung besteht vor allem aus waldbewohnenden 

Gliedertieren und zu einem hohen Anteil aus nicht fliegenden Insekten.  

Wanderverhalten: Die Bechsteinfledermaus ist eine sehr ortstreue Art. Die weiteste Distanz, die im Rahmen sai-

sonaler Überflüge nachgewiesen wurde lag bei ca. 58 km.   

 

Großes Mausohr (Myotis myotis) 

Kennzeichen: Große Art mit langer, breiter Schnauze und langen, breiten Ohren. Das Rückenfell ist braun 

bis rotbräunlich, die Unterseite schmutzig weiß oder beige. Die Haut der breiten Flügel ist 

bräunlich gefärbt. 

Verbreitung in Eu-

ropa und Ba-Wü:   

Das Verbreitungsgebiet des Großen Mausohrs erstreckt sich über ganz Europa ohne Großbri-

tannien und Skandinavien.  

In Baden-Württemberg ist die Art, bis auf die Hochlagen von über 800 m ü. NN, flächende-

ckend verbreitet.   

Lebensraum: Die Kolonien des Großen Mausohrs liegen häufig in Gebieten mit hohem Waldanteil. Als Jagd-

gebiete werden vor allem hallenartige Wälder (insbesondere Buchenwälder) mit geringem Un-

terwuchs bevorzugt. Weitere geeignete Jagdhabitate sind Wiesen, Weiden und Äcker in frisch 

gemähtem, abgeweidetem oder abgeerntetem Zustand.   

Sommerquartiere 

und Wochenstuben: 

Die Fortpflanzungskolonien befinden sich, bis auf wenige Ausnahmen, in größeren Dachräu-

men. Weitere Wochenstubenquartiere liegen in Widerlagern großer Brücken. Die solitär leben-

den Männchen beziehen ihre Sommerquartiere in Dachstöcken und Türmen, hinter Fensterlä-

den, in Spalten von Brücken, in Baumhöhlen und Fledermauskästen, aber auch in Bergwerken 

und Höhlen.  

Die Wochenstuben werden ab Ende März bis Anfang Mai bezogen und ab Ende August ver-

lassen. Die Größe der Wochenstubenkolonien schwankt in der Regel zwischen 50-1000, in 

Ausnahmefällen auch bis zu 5000 Weibchen.  

Winterquartiere: Winterquartiere finden sich in Höhlen, Stollen, Bunkeranlagen, Bergkellern und Felsspalten. 

Gleichmäßig feuchte und warme Bereiche, häufig im hinteren Teil der Überwinterungsquar-

tiere, werden bevorzugt. Die Art ist im Herbst zudem in großem Umfang am Schwarmverhalten 

beteiligt.  
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Großes Mausohr (Myotis myotis) 

Jagdverhalten und 

Nahrungserwerb: 

Das Große Mausohr jagt in raschem und mäßig wendigem Flug in geringer Höhe (1-2 m). Die 

am Boden identifizierten Beutetiere werden direkt oder mit vorherigem Rüttelflug angeflogen. 

Große Beute wird hängend, kleine Beute im Flug gefressen. Bei der Hauptbeute des Großen 

Mausohrs handelt es sich um am Boden lebende Gliedertiere (vor allem Laufkäfer). 

Wanderverhalten: Regional wandernde Art, welche zwischen den Sommer-, Zwischen- und Winterquartieren 

Strecken von bis zu 100 km zurücklegt.   

 

Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) 

Kennzeichen: Kleine Fledermausart mit kurzen Ohren. Das lockere, glänzende Rückenfell weist eine braune, 

braungraue oder dunkel bronzefarbene Färbung auf. Die Unterseite ist deutlich abgesetzt und 

besitzt eine hellgraue bis weißlich-graue Färbung. Ein typisches Merkmal der Art sind die gro-

ßen, langen und mit kräftigen Borsten besetzten Füße. 

Verbreitung in Eu-

ropa und Ba-Wü:   

Das große Verbreitungsgebiet erstreckt sich über ganz Europa bis in die Mitte Skandinaviens.  

Innerhalb von Baden-Württemberg ist die Art in allen Naturräumen weit verbreitet, mit Aus-

nahme der gewässerarmen Landesteile sowie der Mittelgebirgs-Hochlagen. 

Lebensraum: Anpassungsfähige Fledermaus mit Bindung an Wald und Wasserlebensräume. Die Mehrzahl 

der Tiere jagt über Gewässern oder in Gewässernähe, einzelne Exemplare können auch in 

Wäldern, Parks oder Streuobstwiesen jagen. Die Quartiergebiete befinden sich in Auwäldern, 

den gewässerbegleitenden Gehölzstreifen und in weiter entfernten Waldgebieten und Siedlun-

gen. Zwischen Quartieren und Jagdgebieten werden traditionelle Flugstraßen genutzt, die 

meist Leitlinien wie Wassergräben, Hecken, Waldrändern und Waldwegen folgen.  

Sommerquartiere 

und Wochenstuben: 

Wochenstubenquartiere werden vor allem in Baumhöhlen und Fledermauskästen, aber auch 

in Gewölbespalten und Dehnungsfugen von Brücken, seltener in Gebäuden bezogen. Die Wo-

chenstubengröße beträgt in der Regel 20-50 Weibchen.  

Winterquartiere: Winternachweise werden vor allem in Höhlen, Stollen, Bunkeranlagen und Kellern erbracht. 

Eine größere Anzahl an Individuen dürfte aber auch in Baumhöhlen und Felsspalten überwin-

tern. Die Art ist in großem Umfang am Schwarmverhalten beteiligt. 

Jagdverhalten und 

Nahrungserwerb: 

Die Jagd der Wasserfledermaus erfolgt zumeist in schnellem, wendigem Flug dicht über der 

Wasseroberfläche. Einzeltiere jagen regelmäßig längere Zeit im Wald, an Waldrändern oder 

über Feuchtwiesen.   

Wanderverhalten: Die Wasserfledermaus ist eine wanderfähige Art, die zwischen den Sommer– und Winterquar-

tieren meist Strecken von unter 150 km zurücklegt.    
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6.1.1.2 Räumliche Aktivität im Untersuchungsgebiet/Lebensraumnutzung 

Die Untersuchungen zur Fledermausaktivität im Gebiet zeigten, dass die im Gebiet vorkommenden 

Fledermäuse hauptsächlich am Waldrand hin zum südlich angrenzenden Landschaftsschutzgebiet 

aktiv waren. Im Siedlungsbereich konnte lediglich eine geringe Aktivität von hauptsächlich Zwergfle-

dermäusen und auf den untersuchten Freiflächen keine Aktivität festgestellt werden. 

Die höchste Aktivität an Fledermäusen konnte im Juni festgestellt werden. In dieser Zeit flogen vor 

allem Zwergfledermäuse mit einer hohen Aktivität zur Quartierausflugszeit und einer mittleren Akti-

vität während der gesamten Nacht. Im Mai konnten nur wenige Fledermausrufe detektiert werden, 

jedoch waren die Wetterbedingungen zur Aufnahmezeit sehr ungünstig, weshalb hier keine Rück-

schlüsse auf die tatsächliche Nutzung des Gebietes im Spät-Frühjahr zu ziehen sind. Im August war 

die Rufaktivität der im Gebiet fliegenden Fledermäuse geringer als im Juni. Außerdem konnte eine 

Verschiebung der Hauptaktivität auf die frühen Morgenstunden festgestellt werden. Zu dieser Zeit 

wurden auch vermehrt Rufe der Kleinen Bartfledermaus sowie ein diverses Artenspektrum nachge-

wiesen. Das nachgewiesene Artenspektrum ist vergleichsweise sehr groß und beinhaltet auch viele 

waldgebundene Fledermausarten. Die südlich des Plangebiets gelegenen Waldgebiete dienen den 

Arten als geeignetes Quartierhabitat. Die meisten waldgebundenen Arten wurden jedoch nur mit 

wenigen Rufen nachgewiesen. 

 

  

Legende: grüne Linie = Untersuchungsgebiet, rote Linie = Bebauungsplangebiet, gelbe Punkte = Batcorder-Standorte der 
automatischen Ruferfassung mit Nummerierung (S+Nr.), gelbe Flächen = Bereiche erhöhter Aktivität  

Namenskürzel (Reihenfolge entsprechend der Häufigkeit des Auftretens): 
Ppip = Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), Eser = Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus), 
Mbart = Kl. Bartfledermaus (Myotis mystacinus), Nnoc = Gr. Abendsegler (Nyctalus noctula), 
Plecotus = Br. Langohr (Plecotus auritus), Mmyo = Großes Mausohr (Myotis myotis), 
Mbec = Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii), Mdau = Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) 

Abbildung 10: Flug- und Jagdaktivitäten der Fledermäuse im Untersuchungsgebiet 
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Leitlinienstrukturen und Transferrouten 

Transferrouten oder Leitlinien zeichnen sich durch linienhafte Strukturen in der offenen Landschaft (in 

der Regel Gehölzstrukturen wie Hecken oder Gewässersäume) aus, die Fledermäuse als „Flugstraßen“ 

nutzen und in deren Schutz und Deckung die Fledermäuse von ihren Quartieren zu ihren Jagdhabitaten 

gelangen oder zwischen diesen wechseln. Dazu gehören auch (Gehölz-)Strukturen an gegenüberliegenden 

Straßenseiten, wo die Fledermäuse die Straße auf Kronenhöhe der Bäume oder hohen Büschen im Sinne 

einer „Querungshilfe“ nutzen, um die Straßenseite zu wechseln. 

 

Der Waldrand stellt eine teilweise hoch frequentierte Leitlinie sowie Transferroute der im Gebiet 

vorkommenden Fledermäuse dar. Insbesondere für die aus dem Siedlungsraum kommenden Fle-

dermäuse bildet der Waldrand eine günstige Route hin zu geeigneten Jagdgebieten. Weitere Leitli-

nien konnten im Untersuchungsgebiet nicht festgestellt werden. 

 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Bei Fortpflanzungs- und Ruhestätten sind geeignete Sommerquartiere in Bäumen oder Bauwerken zu 

betrachten und dabei insbesondere deren Nutzung als Wochenstube zu untersuchen. Darüber hinaus ist 

das Vorhandensein potenzieller Überwinterungsstrukturen abzuprüfen und deren Nutzung zu klären. 

 

Die ganznächtliche Ruferfassung deutet darauf hin, dass Quartier von v.a. Zwergfledermäusen im 

Siedlungsraum zu finden sind. Die Gebäude (Wohn- und Firmengebäude, Garagen und Schuppen) 

sowie einzelne Bäume (insbesondere innerhalb der nördlichen Wohnbebauung) innerhalb des Plan-

gebietes stellen ein gewissen Quartierpotential dar. Da zum derzeitigen Planungsstand nicht von 

einer Veränderung der bestehenden Bebauung auszugehen ist, wurden diese Strukturen nicht kon-

trolliert. Im Süden und Westen des Plangebietes, wo Bauarbeiten stattfinden sollen, gibt es kaum 

Quartierpotential. Lediglich im Bereich der Skiliftanlage könnten Einzelquartiere in den dickstämmi-

geren Bäumen vorkommen. 

 

Jagdhabitat 

Jagende Fledermäuse können nahezu überall angetroffen werden, wo mit Insektenaufkommen zu rechnen 

ist. Insbesondere bilden Gehölze und Gehölzrandstrukturen sowie Gewässer geeignete Jagdgebiete. Hinzu 

kommen Wiesen und Äcker, wo Fluginsekten im höheren Luftraum von Arten wie Zwergfledermaus, Abend-

segler, Breitflügelfledermaus usw. bejagt werden. Nach der Ernte von Ackerflächen oder der Wiesenmahd 

sind in solchen Bereichen auch Große Mausohren auf der Jagd nach Laufkäfer zu erwarten. 

 

Die nachgewiesenen Fledermäuse nutzen das gesamte Untersuchungsgebiet als Jagdgebiet, wo-

bei Flüge über die Wiesenflächen nicht festgestellt wurden. Die genannten Fledermausarten jagen 

innerhalb des Plangebietes strukturgebunden und nutzen auch die Gärten der an das Gewerbege-

biet angrenzenden Wohnbebauung als Jagdhabitat.  

 

6.1.1.3 Betroffenheit der Fledermausarten 

Schädigungsverbot:  

§ 44 (1) 1  Unvermeidbare Tötung, Verletzung, Entnahme, Fang 

§ 44 (1) 3  Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Innerhalb des Plangebietes konnten keine Fledermausquartiere nachgewiesen werden. Die beste-

hende Wohnbebauung des Teilgebietes mit der Zweckbestimmung WA weißt für Fledermäuse ein 

Quartierpotenzial auf. Da diese Teilgebiete zunächst nicht verändert werden sollen, besteht zum 

jetzigen Planungsstand kein Konfliktpotential hinsichtlich des Schädigungsverbotes. Sollte jedoch 
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zukünftig in die bestehende Wohnbebauung eingegriffen werden, muss eine erneute Untersu-

chung von Fledermäusen hinsichtlich der Quartiernutzung erfolgen (bspw. Gebäudekontrolle, 

Baumhöhlenkontrolle einschließlich Ausflugskontrollen). Geeignete Maßnahmen können nach ei-

ner solchen Untersuchung formuliert werden. 

Die geplanten Veränderungen in den Teilgebieten mit der Zweckbestimmung GEe und SO können 

auf Grund des Einzelquartierpotentials eine Tötung oder Schädigung von Fledermausindividuen 

im Zuge der Baumaßnahmen zur Folge haben. Da die potentiellen Quartierstrukturen kein Winter-

quartierpotenzial für Fledermäuse haben, kann unter Berücksichtigung der nachstehenden Bau-

zeitenregelung eine Tötung und Schädigung von Individuen bei Rodungsarbeiten oder Gebäude-

abrissen ausgeschlossen werden (V1). Gleichzeitig sollen im Bereich des Skiliftes (SO) alle Ge-

hölze (Feldahorngruppe entlang des Weges) erhalten bleiben, so sie sich nicht innerhalb der aus-

gewiesenen Baufenster befinden, wodurch auch eine Schädigung von Fledermäusen vermieden 

wird (V2). Auf Grund des niedrigen Einzelquartierpotentials ist durch die geplanten Veränderungen 

in den Teilgebieten mit der Zweckbestimmung GEe und SO mit keiner Beeinträchtigung der öko-

logischen Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlich-funktionalen Zusammenhang 

zu rechnen. 

Das gesamte Untersuchungsgebiet wird des Weiteren als Jagdhabitat von Fledermäusen genutzt. 

Nahrungs- und Jagdbereiche unterliegen als solche nicht dem Verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG. Ausnahmsweise kann ihre Beschädigung auch tatbestandsmäßig sein, wenn durch den 

Wegfall eines Nahrungshabitats eine erfolgreiche Reproduktion in der Fortpflanzungsstätte ausge-

schlossen ist. Infolge der geplanten Bebauung in den Teilgebieten mit der Zweckbestimmung GEe 

ist mit keinem Verlust von Nahrungsraum zu rechnen, da auf den Freiflächen keine Fledermäuse 

jagend festgestellt werden konnten. Innerhalb des Teilgebietes mit der Zweckbestimmung SO 

kommt es lediglich zu einer kleinräumigen Veränderung auf Grund des geplanten Neubaus, wodurch 

es auch hier nicht zu einem Verlust von Nahrungsraum kommt. Der Eingriffsbereich ist außerdem 

insgesamt als Nahrungsraum, unter Berücksichtigung der Gesamtsituation im nahen Umfeld zum 

Planungsgebiet, für Fledermäuse nicht von essenzieller Bedeutung. Sowohl die Wohnbebauung als 

auch die Anbindung an den nahen Wald bieten ausreichende Nahrungsflächen im Umfeld.  

Eine Beschädigung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungsstätte durch den Wegfall notwen-

diger Nahrungslebensräume findet nicht statt. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich  

V 1:  Baumfällung im Winterhalbjahr (Anfang November bis Ende Februar), wenn keine 

Tiere in den Baumhöhlen anwesend sind. 

V 2:  Erhalt der Gehölze entlang des Wirtschaftsweges hin zur Skiliftanlage. 

 CEF-Maßnahmen erforderlich 

Schädigungsverbot ist erfüllt:   ja   nein 

 

Störungsverbot: 

§ 44 (1) 2  Erhebliche Störung während sensibler Zeiten 

Eine unzulässige Störung im Sinne des § 44 Abs. 1Nr. 2 BNatSchG liegt vor, wenn sich durch die 

Verkleinerung von Jagdhabitaten, Unterbrechung von Flugrouten, Trennwirkung oder die Irritation 

durch akustische oder optische Effekte der Erhaltungszustand einer lokalen Population verschlech-

tert. 

Die Realisierung des Baugebietes auf der Untersuchungsfläche hat den Verlust von Wiesenflächen 

(Gewerbegebiet) sowie einiger Gehölze (Parkplatz) in diesem Bereich zur Folge. Für alle festgestell-

ten Arten spielen diese Bereiche als Nahrungshabitat eine untergeordnete Rolle. Geeignetes 
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Nahrungshabitat ist für alle nachgewiesenen Arten im Umkreis vorhanden bzw. bleiben innerhalb 

des Plangebietes bestehen. 

Durch die Realisierung des Vorhabens kommt es zu keiner Trennwirkung oder Unterbrechung von 

Transferrouten, da in den Waldrand nicht eingegriffen wird. 

Die Irritationen durch akustische und optische Effekte während der Realisierung der möglichen Be-

bauung, spielt insbesondere für ganz nahe Wochenstuben eine entscheidende Rolle. Solche sind 

im Eingriffsgebiet aber nicht gegeben. Nächtlich überfliegende und jagende Fledermäuse werden 

durch den Baubetrieb am Tage nicht wesentlich gestört bzw. dürften den Eingriffsbereich während 

der Durchführung der Baumaßnahmen ausweichend umfliegen. Anlagenbedingte Beleuchtung kann 

zu einer Störung der vorkommenden, jagenden Fledermäuse führen, so dass das Jagdgebiet nicht 

oder nur noch kaum von diesen genutzt werden kann. Um die Irritation durch Licht der künftigen 

Außenbeleuchtung des Gewerbegebietes, der Skiliftanlage und deren Zufahrtswege für die Fleder-

mäuse zu minimieren, sollen Außenbeleuchtungen so ausgerichtet werden, dass eine zielgerichtete 

Beleuchtung nach unten und insbesondere nicht in Richtung des südlich gelegenen Waldes erfolgt 

(V3). Seitliche Lichtabstrahlung und Streulicht sind zu vermeiden. Zusätzlich sollen Lampen und 

Leuchten der gesamten Außenbeleuchtung (einschließlich Werbeanlagen) mit insektenschonender 

Bauweise und nicht anlockendem Lichtspektrum verwendet werden. 

Eine Verschlechterung des Zustandes der lokalen Population infolge der Bebauung kann somit aus-

geschlossen werden. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich  

V 3:  Beschränkung der Beleuchtung im Außenbereich des Gewerbegebietes und des 

sonstigen Sondergebietes auf das Allernötigste. 

Störungsverbot ist erfüllt:   ja   nein 

 

6.1.2 Haselmäuse 

6.1.2.1 Nachweis und Kurzcharakteristik 

Nachweis: 

Innerhalb des Untersuchungszeitraumes konnten zwei Haselmaus-Schlafnester in den ausgebrach-

ten Tubes festgestellt werden.  

 

Tabelle 13: Schutzstatus Haselmaus 

Art Rechtlicher Schutz Rote Liste 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name FFH BArtSchV BW D 

Muscardinus avellanarius Haselmaus IV s G G 

Legende: 

Rechtlicher Schutz: FFH = Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie: II, IV - Art des Anhangs II bzw. IV der FFH-Richtlinie; BArtSchV = Bundesar-
tenschutzverordnung: b - besonders geschützte Art; s - streng geschützte Art 

Rote Liste: BW = Baden-Württemberg; D = Deutschland; 1 = vom Aussterben bedroht; 2 = stark gefährdet; 3 = gefährdet; V =  Vorwarn-
liste; D = Daten defizitär, Einstufung unmöglich; G = Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt; R = extrem seltene Arten und 
Arten mit geographischer Restriktion; i = gefährdete wandernde Tierart; - = nicht gefährdet/nicht geschützt 

 

Kurzcharakteristik: 

Haselmäuse (Muscardinus avellanarius) bewohnen Baumkronen beinahe aller Waldgesellschaften, 

von reinen Fichtenwäldern bis zu Auwäldern. Bevorzugt werden aber lichte, möglichst sonnige Laub-

mischwälder. Entscheidend für die Besiedlung ist das Futterangebot. Deshalb müssen bevorzugte 

Wälder eine ausgeprägte, Frucht tragende Strauchvegetation aufweisen. Dunkle Wälder mit 
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geringer Bodenvegetation werden gemieden, besonnte Waldränder und Jungpflanzungen oder 

lichte Wälder mit guter Naturverjüngung kommen dagegen den Lebensraumansprüchen der Hasel-

maus entgegen.  

Wie die anderen Schlafmäuse sind auch Haselmäuse nachtaktiv. Haselmäuse fertigen kunstvolle 

Schlaf- und Brutnester aus trockenem Gras, Laub, Bast und Moos. Diese Nester können frei auf-

gehängt in den Zweigen von Sträuchern oder auch in Baumhöhlen oder Vogelnistkästen angelegt 

werden. Die Nester werden von den Haselmäusen oft in einer Höhe von weniger als einem Meter 

gut versteckt, z.B. im Brombeergestrüpp, angebracht. Telemetrische Untersuchungen zeigten, dass 

Haselmäuse aber nicht nur ihre Nester im bodennahen Gestrüpp anlegen, sondern häufig auch 

Nester in Baumkronen bauen. Daher ist zu vermuten, dass die Anzahl der Neststandorte bisher 

deutlich unterschätzt wurde. 

Haselmäuse gelten als sehr ortstreu. Sie wechseln häufig ihren Schlafplatz, beziehen aber dann 

meist ein anderes Quartier in nächster Nähe. Normalerweise bleiben die Tiere während ihrer nächt-

lichen Aktivität in einem Umkreis von 100 m. Der mittlere Aktionsraum beträgt entsprechend zwi-

schen 0,19 - 0,22 ha bei Weibchen und 0,45 - 0,68 ha bei Männchen. 

Haselmäuse halten von Oktober bis April Winterschlaf. Dazu ziehen sie sich in dickwandige Nester 

aus trockenem Laub, Gras oder Moos zurück, die sie in der Laubstreu, zwischen Wurzeln, an Baum-

stümpfen oder im hohen Gras im Bereich des Sommerlebensraumes versteckt gebaut haben. 

 

6.1.2.2 Räumliche Aktivität im Untersuchungsgebiet/Lebensraumnutzung 

Die nachgewiesenen Neststandorte wurden innerhalb des Schlehengebüsches zwischen dem Wirt-

schaftsweg am Wald und der Mähwiese im Süden des Plangebietes gefunden. Während der Kon-

trolle konnten auch einzelne Individuen innerhalb des Gebüsches beobachtet werden (Abbil-

dung 11). Innerhalb des Waldrandes konnten keine Haselmausnester nachgewiesen werden. Dieser 

ist jedoch auch fichtendominiert und bietet Haselmäusen keinen optimal geeigneten Lebensraum. 

 

  

Foto 1: Haselmaus-Schlafnest  Foto 2: Haselmausindividuum 

Abbildung 11: Fotodokumentation Haselmausnachweis 
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Legende: grüne Linie = Untersuchungsgebiet, rote Linie = Bebauungsplangebiet, rote Punkte = Tubes mit nachgewiese-
nen Haselmausschlafnestern, grüne Punkte = leere Tubes 

Abbildung 12: Nachgewiesenen Haselmaus-Schlafnester in den ausgebrachten Tubes 

 

6.1.2.3 Betroffenheit der Haselmäuse 

Schädigungsverbot:  

§ 44 (1) 1  Unvermeidbare Tötung, Verletzung, Entnahme, Fang 

Innerhalb des Planungsgebietes befinden sich Strukturen, vor allem für Haselmäuse geeignete 

Strauchstrukturen, welche als Fortpflanzungs- und Ruhestätten (durch die Anlage von Schlaf- und 

Aufzuchtnestern) dienen. Zudem sind die Tiere vermutlich überwinternd anwesend.  

Das Bauvorhaben greift somit in geeignete fortpflanzungsrelevante Quartierlebensräume oder Ru-

hestätten von Haselmäusen ein.  

Eine Tötung oder Verletzung von Individuen ist daher grundsätzlich nicht auszuschließen. Zur Ver-

meidung der Tötung oder Verletzung von Individuen, sollen die Rodungsarbeiten im Winterhalbjahr 

stattfinden (V1). Die Gehölze sollen weiterhin bodenschonend entfernt werden, um die Haselmäuse 

in ihren Winterquartieren nicht zu schädigen. Zusätzlich sollen die Planierung sowie die Bodenbe-

wegungen zwischen Mai und Oktober stattfinden, wenn die Tiere ihre Winterschlafnester verlassen 

bzw. noch nicht bezogen haben (V4). 

§ 44 (1) 3  Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Das Untersuchungsgebiet wird als ganzjähriger Lebensraum genutzt. Infolge der geplanten Über-

bauung und der damit verbundenen Rodung ist mit einem dauerhaften Verlust von Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten zu rechnen. Eine Beschädigung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungsstät-

ten ist dadurch gegeben. Zunächst sollen im Bereich des Schlehengebüsches sowie der angren-

zenden Mähwiese mit Himbeergestrüpp die Gehölze erhalten bleiben, so sie sich nicht innerhalb der 

ausgewiesenen Parkplatzfläche befinden, um die Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

auf ein Mindestmaß zu reduzieren (V2). 

Zur kurzfristigen Verbesserung des Nistplatzangebotes sollen 6 Haselmauskobel in der näheren 

Umgebung angebracht werden (CEF1). Zur langfristigen Lebensraumverbesserung soll die an das 
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nachgewiesene Habitat angrenzende Mähwiese mit Himbeergestrüppr für die Haselmaus attraktiver 

gestaltet werden (CEF2). 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich  

V 1:  Rodungsarbeiten im Winterhalbjahr (Anfang November bis Ende Februar), wenn die 

Tiere in ihren Winterschlafnestern sind. 

V 2:  Erhalt der Gehölze entlang des Wirtschaftsweges an der Böschung. 

V 4: Planierung und Bodenbewegungen zwischen Mai und Oktober, wenn die Tiere ihre 

Winterschlafnester verlassen bzw. noch nicht bezogen haben. 

 CEF-Maßnahmen erforderlich 

CEF 1:  Erhöhung des Nistplatzangebotes durch Aufhängen von 6 Haselmauskobeln. 

CEF 2:  Anlage eines gebüschreichen Saumstreifens mit früchtetragenden Büschen. 

Schädigungsverbot ist erfüllt:   ja   nein 

 

Störungsverbot: 

§ 44 (1) 2  Erhebliche Störung während sensibler Zeiten 

Eine unzulässige Störung im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG liegt vor, wenn sich durch die 

Unterbrechung von Hecken oder Wäldern Trennwirkungen ergeben (ab 6 m) oder die Irritation durch 

akustische oder optische Effekte den Erhaltungszustand einer lokalen Population verschlechtert.  

Eine wesentliche Störung (über den Verlust an Lebensraum hinaus) durch den Baubetrieb und der 

nachfolgenden gewerblichen Nutzung ist nicht zu erwarten. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich  

Störungsverbot ist erfüllt:   ja   nein 

 

6.1.3 Reptilien 

Nachweis: 

Innerhalb des Untersuchungsgebietes konnten keine Zauneidechse festgestellt werden.  

Im Westen des Untersuchungsgebietes konnte einmalig am Waldrand eine Waldeidechse nachge-

wiesen werden. 

 

Betroffenheit der Art: 

Eine Beeinträchtigung der europarechtlich geschützten Zauneidechse ist demnach auszuschließen. 
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6.2 Europäische Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutz-Richtlinie 

Bezüglich der Europäischen Vogelarten nach VS-RL ergeben sich aus § 44 Abs. 1, Nrn. 1 bis 3 

i.V.m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe folgende Verbote: 

Schädigungsverbot (gemäß § 44 Abs. 1, Nrn. 1 und 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG):  

Die Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und damit verbundene unvermeid-

bare Verletzungen oder Tötungen von Vögeln oder ihrer Entwicklungsformen ist untersagt. Dies betrifft auch 

die Gefahr von Kollisionen im Straßenverkehr, wenn sich durch das Vorhaben das Kollisionsrisiko für die 

jeweiligen Arten unter Berücksichtigung der vorgesehenen Schadensvermeidungsmaßnahmen signifikant 

erhöht. 

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vor-

haben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird. 

 

Störungsverbot (gemäß § 44 Abs. 1, Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG):  

Das erhebliche Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 

Wanderungszeiten ist untersagt. 

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungs-

zustandes der lokalen Population führt. 

 

6.2.1 Vorkommen nachgewiesener Vogelarten 

Im Rahmen der Erhebung wurden insgesamt 28 Vogelarten nachgewiesen, darunter sind 8 Arten 

mit hervorgehobener artenschutzfachlicher Relevanz. Diese Arten stehen auf der Roten Liste der 

Brutvögel in Baden-Württemberg (BW) und/oder auf der Roten Liste der Brutvögel Deutschlands (D) 

und/oder sind gemäß BNatSchG streng geschützt bzw. weisen eine enge Habitatbindung auf. Nacht-

aktive Vögel wurden nicht untersucht, ein relevantes Vorkommen von Eulenarten kann nahezu aus-

geschlossen werden. 

Alle nachgewiesenen Vogelarten sind durch Artikel 1 der EU-Vogelschutzrichtlinie europarechtlich 

geschützt und gelten als besonders geschützt nach der Bundesartenschutzverordnung. 

 

Tabelle 14: Im Untersuchungsgebiet nachgewiesene Vogelarten 

Vogelart Abk. Gilde 
Sta-
tus 

Vor-
kom-
men 

Begehungen Rote Liste Schutz 

Trend 

Ver-
ant-
wor-
tung 0

7
.0

4
. 

1
7
.0

4
. 

0
8
.0

5
. 

2
5
.0

5
. 

1
3
.0

6
. 

BW D so BN 

Amsel A zw B n X X X X X    b +1 ! 

Bachstelze Ba h/n BU n  X  X     b -1 ! 

Blaumeise Bm h B n  X  X     b +1 ! 

Bluthänfling Hä zw N n    X  2 3  b -2 - 

Buchfink B zw BU n X X X X X    b -1 - 

Buntspecht Bs h BU n X X       b 0 [!] 

Elster E zw N n X X  X X    b +1 ! 

Feldsperling Fe h N/BU n   X X  V 3  b -1 [!] 

Gimpel Gim zw N n X        b -1 ! 

Grünspecht Gü h N n     X    s +1 ! 
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Vogelart Abk. Gilde 
Sta-
tus 

Vor-
kom-
men 

Begehungen Rote Liste Schutz 

Trend 

Ver-
ant-
wor-
tung 0

7
.0

4
. 

1
7
.0

4
. 

0
8
.0

5
. 

2
5
.0

5
. 

1
3
.0

6
. 

BW D so BN 

Hausrotschwanz Hr g; h/n B n X X X X X    b 0 ! 

Haussperling H g; h N/BU n X X X X X V V  b -1 ! 

Heckenbraunelle He zw B n X        b 0 ! 

Klappergrasmücke Kg zw; hf N n   X   V   b -1 ! 

Kleiber Kl h N n  X       b 0 ! 

Kohlmeise K h BU n X X X X X    b 0 ! 

Mönchsgrasmücke Mg zw N/BU n   X X     b +1 ! 

Rabenkrähe Rk zw N n X X X X X    b 0 ! 

Ringeltaube Rt zw N n   X X     b +2 - 

Rotkehlchen R b; h/n BU n X X X X X    b 0 ! 

Rotmilan Rm bb N n X   X    I s +1 ! 

Star S h N n    X   3  b -1 ! 

Stieglitz Sti zw N n    X     b -1 ! 

Sumpfmeise Sum h N n 1        b 0 ! 

Tannenmeise Tm h B n X X X      b -1 ! 

Turmfalke Tf g; bb N/BU n   X X  V   s 0 ! 

Wacholderdrossel Wd zw N/BU n X X X X X    b -2 ! 

Zilpzalp Zi r/s BU n X X   X    b 0 ! 

Summen    28 16 15 14 19 11       

 

Erläuterungen zu Tabelle 14 
 
Namen und Abkürzung (Abk.) 
Die Namen und Abkürzungen folgen dem Vorschlag des DDA 
(Dachverband Deutscher Avifaunisten) 
 
 
Markierung 
Grau markierte Vogelarten sind auf Grund ihrer Gefährdung Arten 
mit einer höheren artenschutzrechtlichen Bedeutung. 
 
 
Gilde 
Zugehörigkeit der Arten ohne hervorgehobene naturschutzfachli-
che Bedeutung und der Arten der Vorwarnliste 

b Bodenbrüter 
bb Baumbrüter 
bs Brutschmarotzer 
g/lj Gebäudebrüter und Luftjäger 
f Felsbrüter 
g Gebäudebrüter 
h/n Halbhöhlen-/Nischenbrüter 
h Höhlenbrüter 
hf Halboffenlandart 
r/s Röhricht-/Staudenbrüter 
wa an Gewässer gebundene Vogelarten 
zw Zweigbrüter 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rote Liste 

BW Rote Liste Baden-Württemberg  
(BAUER et al. 2016) 

D Deutschland (RYSLAVY et al. 2020) 
0 ausgestorben 
1 vom Aussterben bedroht 
2 stark gefährdet 
3 gefährdet 
V 
n.b. 

Arten der Vorwarnliste 
nicht bewertet 

 
Schutz nach BNatSchG (BN) (HÖLZINGER et al. 2005) 

b besonders geschützte Art nach BNatSchG 
s streng geschützte Art nach BNatSchG 

 
Sonstiger Schutz (so) bzw. Gründe für weitergehende Betrach-
tungen 

I Anhang I der Vogelschutzrichtlinie 
H Enge Habitatbindung 

 
Trend in BW: Bestandsentwicklung im Zeitraum zwischen 1985-
2009 (BAUER et al. 2016) 

+2 Bestandszunahme größer als 50 % 
+1  Bestandszunahme zwischen 20 und 50 % 
0  Bestandsveränderung nicht erkennbar oder kleiner 

als 20 % 
-1  Bestandsabnahme zwischen 20 und 50 % 
-2 Bestandsabnahme größer als 50 % 
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Erläuterungen zu Tabelle 14 (fortlaufens) 
 
Statusangaben 

B  Brutvogel im Bereich des Vorhabens 
BU  Brutvogel der angrenzenden Biotope 
BV  Brutverdacht 
N Nahrungsgast 

(Der mögliche Brutstandort ist nicht in unmit-
telbarer Nähe; außerhalb des Wirkraumes) 

N/BU Nahrungsgast mit (möglichem) Brutstandort 
in den angrenzenden Biotopen 

D  Durchzügler, Überflieger 
W Wintergast 

 
 
Vorkommen 

n nachgewiesen 
pv  potenziell vorkommend 

 

Verantwortlichkeit von BW für Deutschland (BAUER et al. 2016) 
(Anteil am nationalen Bestand) 

! Hohe Verantwortlichkeit (10-20%) 
!! Sehr hohe Verantwortlichkeit (20-50%) 
!!! extrem hohe Verantwortlichkeit (>50%) 
a  Die Bedeutung der Vorkommen in B-W ist auf na-

tionaler und internationaler Ebene extrem hoch – 
im Grund genommen äquivalent zur Verantwort-
lichkeits-Einstufung -, kann jedoch aufgrund der 
fehlenden Differenzierung der Gänsesäger-Popu-
lationen auf nationaler Ebene anteilig nicht exakt 
beziffert werden. 

[!] Art, die in Baden-Württemberg früher einen natio-
nal bedeutenden Anteil aufwies, diesen aber in-
zwischen durch Bestandsverluste in Baden-Würt-
temberg oder durch Bestandsstagnation und 
gleichzeitige Zunahme in anderen Bundesländern 
verloren hat. 

 

 

6.2.2 Einschätzung der Bedeutung des Untersuchungsgebietes für die Avifauna 

Als wertgebende Strukturen für die Avifauna ist der strukturreiche Siedlungsbereich, der Waldrand 

sowie das westlich gelegene Grünland zu nennen. Das Untersuchungsgebiet ist mit insgesamt 28 

erfassten Vogelarten als mittelmäßig artenreich zu einzustufen. Das Artenspektrum kann als typisch 

für Ortsrandlage in ländlich geprägten Gebieten betrachtet werden. 

 

Bruthabitat 

In der unmittelbaren nördlichen und nordwestlichen Umgebung des Plangebiets befinden sich min-

destens 5 Brutreviere des Haussperlings. In der Kleingartenanlage westlich des Plangebiets befand 

sich ein vom Feldsperling besetzter Nistkasten. Außerdem befand sich in einem Garten in der west-

lichen Umgebung ein Horst eines Turmfalkenpaars in einer Fichte. 

Brutreviere von folgenden häufigen und weit verbreiteten Vogelarten befanden sich überwiegend in 

den Randbereichen des Untersuchungsgebietes. Innerhalb des Plangebiets wurden Brutreviere von 

folgenden Arten erfasst: Amsel, Blaumeise, Hausrotschwanz, Heckenbraunelle Kohlmeise, Raben-

krähe, Ringeltaube, Rotkehlchen und Tannenmeise. In der direkten Umgebung des Plangebiets be-

fanden sich außerdem Brutreviere von folgenden weiteren Arten: Buchfink, Buntspecht, Bachstelze, 

Mönchsgrasmücke, Wacholderdrossel und Zilpzalp. 

 

Nahrungshabitat 

Insbesondere der strukturreiche nördliche Teil des Untersuchungsgebietes sowie das Grünland 

wurde von den vorkommenden Brutpaaren des Feldsperlings, des Haussperlings und des Stars als 

wichtiges Nahrungshabitat genutzt. Darüber hinaus war das Untersuchungsgebiet ein wichtiges 

Jagdhabitat des Turmfalken-Brutpaars. Der Rotmilan war vereinzelt auf Nahrungsflügen im Plange-

biet anzutreffen. 

An häufigen und weit verbreiteten Vogelarten wurden Bachstelze, Elster, Hausrotschwanz, Kohl-

meise und Rabenkrähe bei der Nahrungssuche im Plangebiet beobachtet. 
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Tabelle 15: Nachgewiesene Vogelarten mit höherer artenschutzfachlicher Bedeutung  

Vogelart Abk. Gilde Status Angaben zu Brutpaaren, Nistplätzen, Besonderheiten 

Bluthänfling Hä zw N 
Der Bluthänfling wurde einmalig im Bereich der Hausgärten in der direkten 
nordöstlichen Umgebung beobachtet. 

Feldsperling Fe h N/BU 
In der Kleingartenanlage westlich des Untersuchungsgebietes befand sich ein 
vom Feldsperling bewohnter Nistkasten. 

Grünspecht Gü h N 
Der Grünspecht wurde einmalig in der näheren südöstlichen Umgebung (beim 
Skilift) erfasst. 

Haussperling H g; h N/BU 

Der Hausperling wurde besonders häufig am nördlichen Rand des Plangebiet 
beobachtet. Er kam mit mindestens 5 Brutrevieren in den Hausgärten entlang 
der Chemnitzer Straße vor. Die Kleingärten und die Lagerflächen im westli-
chen und nördlichen Teil des Plangebiets sowie das zusammenhängende 
Grünland stellten ein wichtiges Nahrungshabitat für den Haussperling dar.  

Klappergrasmücke Kg zw; hf N 
Die Klappergrasmücke wurde einmalig in den Hausgärten an der Chemnitzer 
Straße erfasst. 

Rotmilan Rm bb N 
Der Rotmilan war mehrfach auf Jagdflügen im Untersuchungsgebiet anzutref-
fen. 

Star S h N 
Der Star wurde vereinzelt auf Nahrungssuche innerhalb des Untersuchungs-
gebietes und in den Schrebergärten westlich des Plangebiets beobachtet. 

Turmfalke Tf g; bb N/BU 

Ein Turmfalkenpaar besetzte einen Horst in einer Fichte in der direkten nord-
westlichen Umgebung zum Untersuchungsgebiet. Das Grünland innerhalb 
des Plangebiets wurde zur Nahrungssuche aufgesucht. Bei der dritten und 
vierten Begehung wurde intensives Balzverhalten der Turmfalken beobachtet. 
Bei der sechsten Begehung war der Horst anscheinend verlassen. 

Anzahl der erfassten Vogelarten mit hervorgehobener Relevanz: 8 

Erläuterungen: siehe Tabelle 14 

 

 

Legende: grüne Linie = Untersuchungsgebiet, rote Linie = Bebauungsplangebiet, Kürzel für Vogelarten: Fe = Feldsperling, 
Gü = Grünspecht, H = Haussperling, Hä = Bluthänfling, Kg = Klappergrasmücke, Rm = Rotmilan, S = Star, Tf = Turmfalke  

Gelbe Punktdarstellung mit schwarzer Schrift = Revierzentren, kein konkreter Brutstandort 

Gelbe Punktdarstellung mit rotem Kreis und schwarzer Schrift = konkreter Brutstandort 

Orangefarbene Punktdarstellung mit Pfeil = Aktivitäten/Aufenthalt (Jagdflüge, Kreisen, Überflüge, Nahrungssuche) 

Abbildung 13: Räumliche Darstellung der nachgewiesenen Vogelarten mit höherer artenschutzfachli-
cher Relevanz  
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6.2.3 Betroffenheit der Vogelarten  

Aufgrund der Vielzahl der geschützten Arten der Gruppe der Vögel wurden die Vogelarten bei der 

Betrachtung der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 5 BNatSchG nach 

Gilden zusammengefasst.   

Für die Vogelarten mit einer hervorgehobenen naturschutzfachlichen Bedeutung (Gefährdungs-

grad, Schutzstatus nach BNatSchG, Seltenheit, enge Habitatbindung) wurde eine detaillierte und 

artspezifische Beurteilung der Erfüllung der Verbotstatbestände angewandt. Arten der Vorwarnliste 

verfügen meist nicht über eine hervorgehobene naturschutzfachliche Bedeutung, jedoch wird ihnen 

im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung aufgrund ihres negativen Bestandstrends auch eine 

besondere Gewichtung zuerkannt.  

Die Ermittlung der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 5 BNatSchG erfolgt 

unter Berücksichtigung eventuell erforderlicher und verbindlicher Vermeidungs- und CEF-Maßnah-

men. 

6.2.3.1 Betroffenheit der Greifvögel 

Greifvögel  
Rotmilan (Milvus milvus), Turmfalke (Falco tinnunculus) 

Europäische Vogelarten nach VRL                      

1 Grundinformationen  

Rote-Liste Status D:  - 

Rote-Liste Status BW: Turmfalke "V" 

Arten im UG:   nachgewiesen  

  potenziell möglich 

Status:  Nahrungsgast 

Der Rotmilan bevorzugt vielfältig strukturierte Landschaften, die durch einen häufigen Wechsel von 
bewaldeten und offenen Biotopen charakterisiert sind, selten in größeren geschlossenen Wäldern. 
Zur Nahrungssuche benötigt er offene Feldfluren, Grünland und Ackergebiete. Als Baumbrüter baut 
er sein Nest in Waldrändern lichter Altholzbestände, in Feldgehölzen, Baumreihen und Gittermasten. 

Der Turmfalke brütet in der Kulturlandschaft und in Siedlungsgebieten. Geschlossene Wälder werden 
nur im Randbereich besiedelt. Nistplätze sind Felswände, Gebäude (Kirchtürme, Schornsteine u. a.) 
und Bäume. Gelegentlich nutzt der Turmfalke die Nester anderer Vogelarten wie beispielsweise von 
Krähen. Die häufig im Siedlungsbereich anzutreffende Greifvogelart profitiert von den zur Nahrungs-
suche geeigneten Flächen von nahe gelegenem Offenland.  

Lokale Population:  

Abgrenzung der lokalen Populationen ist nicht möglich. 

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird bewertet mit:  

 hervorragend (A)     gut (B)     mittel – schlecht (C)     unbekannt 

2.1 Prognose zu den Schädigungsverboten nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

§ 44 (1) 1  Unvermeidbare Tötung, Verletzung, Entnahme, Fang 

Der Eingriffsraum sowie die angrenzenden Flächen dienen den genannten Greifvogelarten als Nah-
rungsgebiet. Ein Turmfalkenpaar brütete in der Nähe ca. 260 m entfernt vom Eingriffsbereich. Eine 
Tötung oder Verletzung von Individuen kann ausgeschlossen werden. 

§ 44 (1) 3  Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Die Grünlandflächen im und angrenzend an den Vorhabensbereich dient den genannten Greifvogel-
arten als Nahrungsgebiet. Nahrungs- und Jagdbereiche unterliegen als solche nicht dem Verbot des 
§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG. Ausnahmsweise kann ihre Beschädigung auch tatbestandsmäßig sein, 
wenn durch den Wegfall eines Nahrungshabitats eine erfolgreiche Reproduktion in einer Fortpflan-
zungsstätte ausgeschlossen ist. 
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Greifvögel  
Rotmilan (Milvus milvus), Turmfalke (Falco tinnunculus) 

Europäische Vogelarten nach VRL                      

Die genannten Greifvogelarten besitzen jedoch große Nahrungshabitate. Ersatznahrungsräume sind 
im nahen Umfeld großräumig vorhanden, daher ist von keiner Beeinträchtigung der ökologischen 
Funktionalität der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten auszugehen. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich  

 CEF-Maßnahmen erforderlich 

Schädigungsverbot ist erfüllt:       ja       nein 

2.2 Prognose zum Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Die Störungen in der Bauphase und der späteren Nutzung sind für die auch im Siedlungsraum jagen-
den Greifvögel nicht relevant. 

Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population ist nicht zu erwarten. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich  

Störungsverbot ist erfüllt:       ja       nein 

 

6.2.3.2 Betroffenheit der Gebäudebrüter 

Gebäudebrüter 
Haussperling (Passer domesticus)  

Europäische Vogelarten nach VRL                      

1 Grundinformationen  

Rote-Liste Status D:  Haussperling “V” 

Rote-Liste Status BW: Haussperling “V” 

Arten im UG:   nachgewiesen  

  potenziell möglich 

Status:  Brutvogel, Brut in den Gebäuden der näheren Umgebung 

Der Haussperling als ausgesprochener Kulturfolger bewohnt dörfliche und städtische Siedlungen 
und nistet überwiegend an Gebäuden in Spalten und Nischen und nimmt gerne Nistkästen an. Von 
Bedeutung ist die ganzjährige Verfügbarkeit von Nahrungsressourcen (Sämereien sowie Insekten-
nahrung für die Jungen). 

An weiteren Gebäudebrütern ohne besondere naturschutzfachliche Bedeutung ist der Hausrot-
schwanz als Brutvogel der angrenzenden Biotope zu nennen. 

Lokale Population:  

Keine genaue Abgrenzung der lokalen Population möglich. 

Seit den 70-er Jahre ist ein Bestandsrückgang von bis zu 50 % zu verzeichnen. In Baden-Württemberg 
mit sinkender Tendenz 

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird bewertet mit:  

 hervorragend (A)     gut (B)     mittel – schlecht (C)     unbekannt 

2.1 Prognose zu den Schädigungsverboten nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

§ 44 (1) 1  Unvermeidbare Tötung, Verletzung, Entnahme, Fang 

§ 44 (1) 3  Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Der Haussperling brütet nachweislich nicht auf der Eingriffsfläche, sondern in Gebäuden der Ortsbe-
bauung nördlich und westlich des Planungsgebietes. Der Hausrotschwanz als Gebäudebrüter ohne 
besondere naturschutzfachliche Bedeutung brütet sowohl in Gebäuden der plangebietsangrenzenden 
Ortsbebauung als auch mit 1 Brutpaar an dem zentral gelegenen Industriegebäude, welches gemäß 
derzeitigem Planungsstand erhalten bleiben soll. Die zur planungsrechtlichen Festsetzung in den 
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Gebäudebrüter 
Haussperling (Passer domesticus)  

Europäische Vogelarten nach VRL                      

Bebauungsplan integrierte, bereits bestehende Wohnbebauung weist sicherlich auch Brutplätze von 
Gebäudebrütern auf. In diesen Bereich soll jedoch nach derzeitigem Planungsstand nicht eingegriffen 
werden. 

Eine direkte Schädigung von Vogelindividuen oder deren Entwicklungsformen ist daher zunächst aus-
zuschließen. 

Sollte zukünftig in die bestehende Wohnbebauung eingegriffen werden, muss eine erneute Untersu-
chung von Vögeln hinsichtlich der Brutplatznutzung erfolgen. Geeignete Maßnahmen können nach 
einer solchen Untersuchung formuliert werden. 

Grundsätzlich sollte eine Bauzeitenregulierung eingehalten werden. Gebäudeabriss sowie Umbau- 
oder Sanierungsarbeiten dürfen dabei nur außerhalb der Brutzeit der Vögel von Oktober bis Februar 
stattfinden (V1). 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich 

V 1:  Baufeldfreimachung einschließlich Gebäudeabriss sowie Umbau- oder Sanierungsarbeiten 

werden außerhalb der Brutzeit von Anfang Oktober bis Ende Februar durchgeführt. 

 CEF-Maßnahmen erforderlich 

Schädigungsverbot ist erfüllt:       ja       nein 

2.2 Prognose zum Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Bei dem störungsunempfindlichen Kulturfolger Haussperling ist vorhabensbedingt nicht mit einer Auf-
gabe von Brutplätzen im Umfeld zu rechnen. Von dem Vorhaben geht somit keine Verschlechterung 
des Erhaltungszustandes der lokalen Population der Art aus. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich  

Störungsverbot ist erfüllt:       ja       nein 

 

6.2.3.3 Betroffenheit der Höhlen-, Halbhöhlen- und Nischenbrüter 

Höhlenbrüter sowie Halbhöhlen- und Nischenbrüter 
Feldsperling (Passer montanus), Grünspecht (Picus viridis), Star (Sturnus vulgaris) 

Europäische Vogelarten nach VRL                      

1 Grundinformationen  

Rote-Liste Status D:  Feldsperling, Star "3" 

Rote-Liste Status BW: Feldsperling "V" 

Arten im UG:   nachgewiesen  

  potenziell möglich 

Status:  Brutvogel und Nahrungsgast  

Der Feldsperling bewohnt lichte Wälder und Waldränder aller Art, bevorzugt mit Eichenanteil, so-wie 
halboffene, gehölzreiche Landschaften, heute auch im Bereich menschlicher Siedlungen. Von Bedeu-
tung ist ganzjährige Verfügbarkeit von Nahrungsressourcen (Sämereien und Insektennahrung für die 
Jungen). Als Höhlenbrüter nimmt er vorwiegend Spechthöhlen und Nistkästen (in Stadtlebensräumen) 
an. 

Der Grünspecht bewohnt lichte Wälder, Parks und die Übergangsbereiche von Wald zu Offenland, 
also abwechslungsreiche Landschaften mit hohem Gehölzanteil und Wiesen, Halbtrockenrasen, Säu-
men und Weiden. In und um Ortschaften werden Parkanlagen, locker bebaute Wohngegenden mit 
altem Baumbestand und Streuobstbestände regelmäßig besiedelt. Brutbäume sind alte Laubbäume. 

Der Star ist häufig in Siedlungsnähe als Bewohner der Streuobstwiesen, Gärten und Hecken anzu-
treffen. Er ist auf abwechslungsreiche, reich strukturierte Biotope angewiesen.  
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Höhlenbrüter sowie Halbhöhlen- und Nischenbrüter 
Feldsperling (Passer montanus), Grünspecht (Picus viridis), Star (Sturnus vulgaris) 

Europäische Vogelarten nach VRL                      

An weiteren Höhlen-, Halbhöhlen- und Nischenbrüter ohne besondere naturschutzfachliche Bedeu-
tung sind Bachstelze, Blaumeise, Buntspecht, Kleiber, Kohlmeise, Rotkehlchen, Sumpfmeise und 
Tannenmeise zu nennen. 

Lokale Population:  

Keine genaue Abgrenzung der lokalen Population möglich. 

Seit den 70-er Jahren ist ein dramatischer Bestandsrückgang mancher Arten von über 50 % zu ver-
zeichnen. In Baden-Württemberg mit stark sinkender Tendenz. 

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird bewertet mit:  

 hervorragend (A)     gut (B)     mittel – schlecht (C)     unbekannt 

2.1 Prognose zu den Schädigungsverboten nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

§ 44 (1) 1  Unvermeidbare Tötung, Verletzung, Entnahme, Fang 

§ 44 (1) 3  Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine nachgewiesenen Brutplätze oder -reviere von Höh-
lenbrütern mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Relevanz. Der Feldsperling brütete Grün-
specht und Star wurden lediglich als Nahrungsgast innerhalb des Plangebietes festgestellt. Die Kohl-
meise als Höhlenbrüter ohne besondere naturschutzfachliche Bedeutung brütete im Bereich der Ski-
liftanlage, welche nach derzeitigem Planungsstand verändert werden soll. Innerhalb des nordwestli-
chen Teilbereichs (bestehende Wohnbebauung) erfolgte keine Untersuchung, da hier kein Eingriff 
geplant ist. 

Fällarbeiten sowie die Beseitigung sonstiger als Brutstandort geeigneter Strukturen könnte eine ver-
meidbare Tötung von Vogelindividuen zur Folge haben, sofern sie während der Brutzeit durchgeführt 
wird. Dies kann die Erfüllung des Verbotstatbestandes bedeuten, da in dieser Zeit eine Zerstörung 
von Gelege oder eine Tötung nicht flügger Jungvögel zu erwarten ist. Um direkte Schädigungen von 
Individuen oder deren Entwicklungsformen zu vermeiden, ist eine Bauzeitenregulierung (einschließ-
lich Rodungs-arbeiten) einzuhalten. Gehölzentfernung dürfen dabei nur außerhalb der Brutzeit der 
Vögel von Oktober bis Februar stattfinden (V1).  

Sollte zukünftig in die bestehende Wohnbebauung eingegriffen werden, muss eine erneute Untersu-
chung von Vögeln hinsichtlich der Brutplatznutzung erfolgen. Geeignete Maßnahmen können nach 
einer solchen Untersuchung formuliert werden. 

Gemäß derzeitigem Planungsstand bleibt auf Grund des Vorhabens die ökologische Funktion der 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt. 

Auch der Verlust an Nahrungshabitaten im Eingriffsraum ist nicht relevant. Nahrungsflächen sind der-
zeit im näheren und weiteren Umkreis vorhanden, sodass die Lebensraumfunktionen trotz des Bau-
vorhabens gewahrt bleiben. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich  

V 1:  Baufeldfreimachung einschließlich der Fällarbeiten werden außerhalb der Brutzeit von An-

fang Oktober bis Ende Februar durchgeführt. 

 CEF-Maßnahmen erforderlich 

Schädigungsverbot ist erfüllt:       ja       nein 

2.2 Prognose zum Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Vor allem bau- und betriebsbedingt ist mit Störungen (Lärm, visuelle Effekte, Immissionen etc.) für die 
im Gebiet und den angrenzenden Kontaktlebensräumen nachgewiesenen Arten zu rechnen. 

Diese sind noch relativ weit verbreitet und reagieren wenig empfindlich gegenüber anthropogenen 
Störungen (häufiges Vorkommen in Siedlungsnähe). Eine erhebliche Störung der betroffenen Vogel-
arten im Sinne einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes infolge des Planungsvorhabens ist 
nicht zu erwarten. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich  

Störungsverbot ist erfüllt:       ja       nein 
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6.2.3.4 Betroffenheit der Zweigbrüter sowie Röhricht- und Staudenbrüter  

Zweigbrüter sowie Röhricht- und Staudenbrüter  
Bluthänfling (Carduelis cannabina), Klappergrasmücke (Sylvia curruca) 

Europäische Vogelarten nach VRL                      

1 Grundinformationen  

Rote-Liste Status D:  Bluthänfling "3" 

Rote-Liste Status BW: Bluthänfling "2", Klappergrasmücke "V" 

Arten im UG:   nachgewiesen  

  potenziell möglich 

Status:  Nahrungsgast / Brutvogel 

Der Bluthänfling bevorzugt gegen direkte Sonneneinstrahlung geschützte, jedoch einen guten Über-
blick gebende Standorte. Meistens liegen die Nistplätze in dichten Nadelzweigen. 

Offene oder halboffene Landschaften gehören auch zu den natürlichen Lebensräumen der Klapper-
grasmücke. Hier hält sich die Klappergrasmücke vorwiegend in Büschen, Hecken, an Waldrändern 
und in Feldgehölzen auf. In der Nähe des Menschen ist die Klappergrasmücken auch in größeren 
Gärten und Parks zu beobachten. 

An innerhalb des Untersuchungsgebietes vorkommenden Zweigbrüter-Arten ohne besondere natur-
schutzfachliche Bedeutung sind Amsel, Buchfink, Elster, Gimpel, Heckenbraunelle, Mönchsgrasmü-
cke, Rabenkrähe, Ringeltaube, Stieglitz und Wacholderdrossel zu nennen.  

Als innerhalb des Untersuchungsgebietes vorkommenden Röhricht- und Staudenbrüter-Arten ohne 
besondere naturschutzfachliche Bedeutung ist der Zilpzalp zu nennen. 

Lokale Population:  

Einige der genannten Arten haben in den letzten Jahren im Bestand stark abgenommen. 

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird bewertet mit:  

 hervorragend (A)     gut (B)     mittel – schlecht (C)     unbekannt 

2.1 Prognose zu den Schädigungsverboten nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

§ 44 (1) 1  Unvermeidbare Tötung, Verletzung, Entnahme, Fang 

§ 44 (1) 3  Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Bluthänfling und Klappergrasmücke wurden jeweils einmalig im Bereich der westlich gelegenen Haus-
gärten als Nahrungsgast nachgewiesen und weisen keine Brutstandorte innerhalb des Plangebietes 
auf.  

Die Rücknahme von Gehölzen im Zuge des Bauvorhabens könnte jedoch trotzdem eine vermeidbare 
Tötung von Vogelindividuen zur Folge haben, sofern sie während der Brutzeit durchgeführt wird, da 
innerhalb der Gehölze im Eingriffsbereich verschiedene Zweig- sowie Röhricht- oder Staudenbrüter 
ohne besondere naturschutzfachliche Bedeutung brüteten. 

Dies kann die Erfüllung des Verbotstatbestandes bedeuten, da in dieser Zeit eine Zerstörung von 
Gelege oder eine Tötung nicht flügger Jungvögel zu erwarten ist. Um direkte Schädigungen von Indi-
viduen oder deren Entwicklungsformen zu vermeiden, ist eine Bauzeitenregulierung (einschließlich 
Rodungs-arbeiten) einzuhalten. Gehölzentfernung dürfen dabei nur außerhalb der Brutzeit der Vögel 
von Oktober bis Februar stattfinden (V1).  

Sollte zukünftig in die bestehende Wohnbebauung eingegriffen werden, muss eine erneute Untersu-
chung von Vögeln hinsichtlich der Brutplatznutzung erfolgen. Geeignete Maßnahmen können nach 
einer solchen Untersuchung formuliert werden. 

Gemäß derzeitigem Planungsstand bleibt auf Grund des Vorhabens die ökologische Funktion der 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt. Zwar kommt es in-
folge der Rodungsmaßnahmen zur Zerstörung von als Fortpflanzungs- und Ruhestätte genutzten 
Strukturen der im Gebiet nachgewiesenen Arten. Diese noch weit verbreiteten Zweigbrüter-Arten 

bauen jährlich neue Nester und können in die Gehölzstrukturen der direkten Umgebung ausweichen.  

Auch der Verlust an Nahrungshabitaten im Eingriffsraum ist nicht relevant. Nahrungsflächen sind der-
zeit im näheren und weiteren Umkreis vorhanden, sodass die Lebensraumfunktionen trotz des Bau-
vorhabens gewahrt bleiben. 
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Zweigbrüter sowie Röhricht- und Staudenbrüter  
Bluthänfling (Carduelis cannabina), Klappergrasmücke (Sylvia curruca) 

Europäische Vogelarten nach VRL                      

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich  

V 1:  Baufeldfreimachung einschließlich der Fällarbeiten werden außerhalb der Brutzeit von An-

fang Oktober bis Ende Februar durchgeführt. 

 CEF-Maßnahmen erforderlich 

Schädigungsverbot ist erfüllt:       ja       nein 

2.2 Prognose zum Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Eine erhebliche Störung der betroffenen Vogelarten im Sinne einer Verschlechterung des Erhaltungs-
zustandes infolge der geplanten wohnbaulichen und gewerblichen Nutzung des Gebietes ist nicht zu 
erwarten. Die genannten Arten reagieren wenig empfindlich gegenüber anthropogenen Störungen 
(häufiges Vorkommen in Siedlungsnähe) und/oder nutzen das Plangebiet bereits jetzt lediglich nur 
selten als Nahrungshabitat. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich  

Störungsverbot ist erfüllt:       ja       nein 

 

7 Vorkommen relevanter Lebensräume und Arten gemäß dem 

USchadG 

Gemäß dem Umweltschadensgesetzes (USchadG, 2007) besteht die Verpflichtung zur Vermeidung 

von erheblichen Beeinträchtigungen von Arten und Lebensräume der FFH- und Vogelschutzrichtlinie 

auch außerhalb eines Natura-2000 Gebietes. Daher sollen nachfolgend die durch das Vorhaben 

betroffenen Arten und Lebensräume (einschließlich derer charakteristischen Arten) ermittelt und de-

ren Betroffenheit sowie mögliche schadensbegrenzende Maßnahmen aufgezeigt werden. 

 

7.1 Wanstschrecke 

Nachweis der Art: 

Die Art konnte weder auf den plangebietsinternen Mähwiesen noch auf den angrenzenden Wiesen 

nachgewiesen werden. 

 

Betroffenheit der Wanstschrecke: 

Eine Beeinträchtigung der Wanstschrecke durch das Vorhaben ist demnach auszuschließen. 
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8 Maßnahmen  

Die Ermittlung der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfolgte unter Be-

rücksichtigung der nachstehenden Vorkehrungen. 

Die Maßnahmen müssen formalrechtlich bspw. über eine Festsetzung im Bebauungsplan, über ei-

nen Grundbucheintrag oder in einem Öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen dem Vorhabensträger 

und der Unteren Naturschutzbehörde gesichert werden. 

 

8.1 Maßnahmen zur Vermeidung 

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden durchgeführt, um Gefährdungen von Tierarten des 

Anhangs IV der FFH-Richtlinie und von Vogelarten zu vermeiden oder zu mindern.  

 

Fledermäuse/Haselmäuse/Vögel:  

Tabelle 16: Beschreibung der Vermeidungsmaßnahme 1 

Stadt Albstadt  

Bebauungsplan „Chemnitzer Str. / Lerchenstr. / Skilift“ 

Maßnahmenbeschreibung 

Maßnahmen-Nr.: V 1 

Erfüllung der Verbotstatbestände nach § 44 (1) 1 BNatSchG 

Individuenverluste von Fledermäusen. Haselmäusen und Vögeln auf Grund von Gehölzentnahme oder Ge-

bäudeabriss sowie Umbau- oder Sanierungsarbeiten. 

Art der Maßnahme: 

Bauzeitenbeschränkung für die Baufeldfreimachung sowie bodenschonende Baumentfernung. 

Ziel / Begründung der Maßnahme: 

Die Baufeldfreimachung einschließlich der Gehölzentnahme wird außerhalb der Vogelbrutzeit ab Anfang 

Oktober bis Ende Februar durchgeführt, da hier keine Schädigung von bebrüteten Nestern und Jungvögeln 

zu erwarten ist. Durch die mögliche Anwesenheit von Fledermäusen sowie das Vorkommen von Haselmäu-

sen muss diese noch weiter eingeschränkt werden und darf erst ab November erfolgen. Zu dieser Zeit ist mit 

keiner Anwesenheit von Fledermäusen in den potenziell vorkommenden Zwischen-/Einzelquartieren zu 

rechnen und Haselmäuse sind in ihren Winterschlafnestern. Die Bäume sollen weiterhin bodenschonend 

entfernt werden, um die Haselmäuse in ihren Winterquartieren nicht zu schädigen. 

Zusätzliche Anmerkung: 

Sollte zukünftig in die bestehende Wohnbebauung als auch in weitere bestehende Bereiche eingegriffen 

werden, muss eine erneute Untersuchung zu den Artengruppen der Vögel hinsichtlich der Brutplatznutzung 

und der Fledermäuse hinsichtlich der Quartiernutzung erfolgen (bspw. Gebäudekontrolle, Baumhöhlenkon-

trolle einschließlich Ausflugskontrollen).  

Geeignete Maßnahmen können nach einer solchen Untersuchung formuliert werden. 

Zeitraum: 

November - Februar 
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Fledermäuse/Haselmäuse:  

Tabelle 17: Beschreibung der Vermeidungsmaßnahme 2 

Stadt Albstadt  

Bebauungsplan „Chemnitzer Str. / Lerchenstr. / Skilift“ 

Maßnahmenbeschreibung 

Maßnahmen-Nr.: V 2 

Erfüllung der Verbotstatbestände nach § 44 (1) 1 BNatSchG 

Zerstörung von potenziellen Quartieren von Fledermäusen und Niststandorten von Haselmäusen auf Grund 

von Gehölzentnahme. 

Art der Maßnahme: 

Erhalt der Gehölze entlang des Wirtschaftsweges hin zur Skiliftanlage sowie an der Böschung. 

Ziel / Begründung der Maßnahme: 

Zunächst sollen im Bereich des Schlehengebüsches sowie der angrenzenden Mähwiese mit Himbeerge-

strüpp die Gehölze erhalten bleiben, so sie sich nicht innerhalb der ausgewiesenen Parkplatzfläche befinden, 

um die Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Haselmäuse auf ein Mindestmaß zu reduzieren. 

Gleiches gilt für die Gehölze im Bereich des Skiliftes (Feldahorngruppe entlang des Weges), so sie sich nicht 

innerhalb der ausgewiesenen Baufenster befinden, wodurch auch eine Schädigung von Fledermäusen ver-

mieden wird. 

Zeitraum: 

Dauerhaft. 

Standort/Lage: 

 

Legende: grüne Linie = Untersuchungsgebiet, rote Linie = Bebauungsplangebiet, orange Fläche = Maßnahmenfläche 

Lage der Bereich mit zu erhaltenden Gehölzen 
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Fledermäuse:  

Tabelle 18: Beschreibung der Vermeidungsmaßnahme 3 

Stadt Albstadt  

Bebauungsplan „Chemnitzer Str. / Lerchenstr. / Skilift“ 

Maßnahmenbeschreibung 

Maßnahmen-Nr.: V 3 

Erfüllung der Verbotstatbestände nach § 44 (1) 2 BNatSchG 

Störung von Fledermäusen während der Jagd durch optische Irritation auf Grund der Außenbeleuchtung. 

Art der Maßnahme: 

Minimierung von Auswirkungen auf nachtaktive Insekten durch Verwendung von insektenschonenden Lam-

pen und Leuchten sowie zielgerichtete Ausrichtung der Außenbeleuchtung 

Ziel / Begründung der Maßnahme: 

Um die Irritation durch Licht der künftigen Außenbeleuchtung innerhalb des Plangebietes und somit den 

Verlust von Jagdhabitat für die Fledermäuse zu minimieren, sollen Außenbeleuchtungen so ausgerichtet 

werden, dass eine zielgerichtete Beleuchtung erfolgt und dass eine Lichtwirkung nur auf die zu beleuchtende 

Fläche erfolgt (streulichtarm).  

Weiterhin sollen zur Minimierung von Auswirkungen auf nachtaktive Insekten UV-reduzierte LED-Leuchtkör-

per bzw. Natriumdampf- (Nieder-) Hochdruckdampflampen verwendet werden. Das gelbe Licht dieser Lam-

pen bietet einen guten Kompromiss, indem es durch sein Maximum im langwelligen Bereich für die meisten 

nachtaktiven Insekten nicht anziehend wirkt, aber dennoch eine gewisse Farbwiedergabe ermöglicht (Ver-

kehrs- und Arbeitssicherheit).  

Zeitraum: 

Dauerhaft nachts. 

Beschreibung der Maßnahme: 

• Zielgerichtete Beleuchtung der Außenbeleuchtung nach unten. 

• Vermeidung von seitlicher Lichtabstrahlung und Streulicht. 

• Verwendung von Lampen und Leuchten der gesamten Außenbeleuchtung (einschließlich Werbean-

lagen) mit insektenschonender Bauweise und nicht anlockendem Lichtspektrum: 

o Verwendung von Leuchtmitteln, die warmweißes Licht (bis max. 3000 Kelvin) mit möglichst 

geringen Blauanteilen (Spektralbereich 570 bis 630 Nanometer) und ohne UV-Anteil aus-

strahlen. 

o Verwendung von Leuchtmitteln mit keiner höheren Leuchtstärke als erforderlich. 

o Einsatz von Leuchten mit zeit- oder sensorengesteuerten Abschaltungsvorrichtungen oder 

Dimmfunktion. 

o Einsatz von UV-absorbierenden Leuchtenabdeckungen. 

o Staubdichte Konstruktion des Leuchtengehäuses, um das Eindringen von Insekten zu ver-

hindern. 

o Oberflächentemperatur des Leuchtengehäuses max. 40° C, um einen Hitzetod anfliegender 

Insekten zu vermeiden (sofern leuchtenbedingte Erhitzung stattfindet). 
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Haselmäuse:  

Tabelle 19: Beschreibung der Vermeidungsmaßnahme 4 

Stadt Albstadt  

Bebauungsplan „Chemnitzer Str. / Lerchenstr. / Skilift“ 

Maßnahmenbeschreibung 

Maßnahmen-Nr.: V 4 

Erfüllung der Verbotstatbestände nach § 44 (1) 1 BNatSchG 

Individuenverluste von Haselmäusen auf Grund von Bodenbewegungen und Planierung. 

Art der Maßnahme: 

Bauzeitenbeschränkung für die Planierung und die Bodenbewegungen während der Bauphase. 

Ziel / Begründung der Maßnahme: 

Zur Vermeidung der Tötung oder Verletzung von Individuen, sollen die Planierung sowie die Bodenbewe-

gungen stattfinden, wenn die Tiere ihre Winterschlafnester verlassen bzw. noch nicht bezogen haben. 

Zeitraum: 

Mai - Oktober 

 

8.2 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität  

(vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen i.S.v. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Folgende Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-Maß-

nahmen) werden durchgeführt, um Gefährdungen lokaler Populationen zu vermeiden. Die Maßnah-

men müssen zum Zeitpunkt des Eingriffs wirksam sein sowie im funktionalen Zusammenhang mit 

der vom Eingriff betroffenen Lebensstätte stehen, um die ökologische Funktionalität der Fortpflan-

zungs- oder Ruhestätte der jeweiligen Art erhalten zu können. 

 

Haselmäuse:  

Tabelle 20: Beschreibung der CEF-Maßnahme 1 

Stadt Albstadt  
Bebauungsplan „Chemnitzer Str. / Lerchenstr. / Skilift“ 

Maßnahmenbeschreibung 

Maßnahmen-Nr.: CEF 1 

Flurstück-Nr.: 2246 Eigentümer: Stadt Albstadt 

Flächengröße: 1572 m² Gemarkung: Ebingen 

Status:  geplant  bereits umgesetzt  

Art der Maßnahme: 

Erhöhung des Nistplatzangebotes durch Aufhängen von 6 Haselmauskobeln. 

Ziel / Begründung der Maßnahme: 

Kurzfristige Sicherung der ökologischen Funktion der Lebensstätten für Haselmäuse im räumlichen Zusam-

menhang. 

Standort/Lage: 

Die Maßnahmenfläche liegt westlich angrenzend an das Plangebiet. Es handelt sich um ein Teil des Wald-

randes entlang des Wirtschaftsweges, welcher an dieser Stelle strukturreich mit vielen Sträuchern ausgebil-

det ist. 
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Stadt Albstadt  
Bebauungsplan „Chemnitzer Str. / Lerchenstr. / Skilift“ 

Maßnahmenbeschreibung 

Maßnahmen-Nr.: CEF 1 

 

Legende: grüne Linie = Untersuchungsgebiet, rote Linie = Bebauungsplangebiet, orange Fläche = Maßnahmenfläche 

Lageplan mit Standorten zum Anbringen der Haselmaustubes 
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Stadt Albstadt  
Bebauungsplan „Chemnitzer Str. / Lerchenstr. / Skilift“ 

Maßnahmenbeschreibung 

Maßnahmen-Nr.: CEF 1 

 

Gehölze entlang des Wirtschaftsweges, geeignet zum Aufhängen der Haselmauskobel 

Beschreibung der Maßnahme: 

Aufhängen von Haselmauskobeln 

• Zur kurzfristigen Erhaltung des Nistplatzangebotes werden 6 Haselmauskobel (z.B. Fa. Schwegler) 

südwestlich des Plangebiets am Waldrand aufgehängt.  

• Dies erfolgt am besten entlang des Wirtschaftsweges, wo der Waldrand strauchreich ausgeprägt ist. 

Pflege und Betreuung: 

Die Haselmauskobel sind jährlich zu reinigen, auf ihre Funktionalität hin zu überprüfen und ggf. zu ersetzen. 

 Vorübergehende Inanspruchnahme  Grunderwerb: nicht erforderlich 
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Tabelle 21: Beschreibung der CEF-Maßnahme 2 

Stadt Albstadt  
Bebauungsplan „Chemnitzer Str. / Lerchenstr. / Skilift“ 

Maßnahmenbeschreibung 

Maßnahmen-Nr.: CEF 2 

Flurstück-Nr.: 2178, 2179 (Teilbereiche) Eigentümer: plangebietsintern 

Flächengröße: ca. 900 m² Gemarkung: Ebingen 

Status:  geplant  bereits umgesetzt  

Art der Maßnahme: 

Anlage eines gebüschreichen Saumstreifens mit früchtetragenden Büschen. 

Ziel / Begründung der Maßnahme: 

Längerfristige Sicherung der ökologischen Funktion der Lebensstätten für Haselmäuse im räumlichen Zu-

sammenhang. 

Standort/Lage: 

Die Maßnahmenfläche liegt im Südwesten des Plangebietes und stellt einen Magerrasen-Böschung dar. Sie 

entspricht dem Pflanzgebot PFG 3 des Bebauungsplanes. 

 

Legende: grüne Linie = Untersuchungsgebiet, rote Linie = Bebauungsplangebiet, orange Fläche = Maßnahmenfläche 

Lageplan der Maßnahmenfläche für den gebüschreichen Saumstreifen 
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Stadt Albstadt  
Bebauungsplan „Chemnitzer Str. / Lerchenstr. / Skilift“ 

Maßnahmenbeschreibung 

Maßnahmen-Nr.: CEF 2 

 

Böschungsstreifen, auf welchen die Gehölze gepflanzt werden sollen (rechter Bildrand) 

Beschreibung der Maßnahme: 

Anlage eines buschreichen Saumstreifens 

• Auf den Flächen soll eine Saumstruktur mit lückenhafter Pflanzung von standorttypischen Sträu-

chern (Deckungsgrad bei ca. 70%) gestaltet werden.  

• Für die Schaffung des Lebensraumes für die Haselmaus sind früchtetragende, dichte Büsche zur 

Ernährung und für die Anlage von Schlafnestern anzulegen. 

• Eine Liste von geeigneten Pflanzarten kann BÜCHNER ET AL. 2017 (S. 373) bzw. dem PFG 3 entnom-

men werden. 

• Bereits bestehende Sträucher sollen erhalten bleiben und durch das PFG ergänzt werden. 

Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept:  

• Bewässerung von Neupflanzungen nach Bedarf in den ersten 3 Jahren  

• Erfolg der Gehölzpflanzung ist 1 Jahr nach Herstellung sowie im 3. und 5. Jahr nach der Pflanzung 

zu überprüfen. 

 Vorübergehende Inanspruchnahme  Grunderwerb: nicht erforderlich 
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9 Fazit 

Nach den Ergebnissen der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung zum Bebauungsplan „Chem-

nitzer Str. / Lerchenstr. / Skilift“ kommen im Wirkraum des Vorhabens mehrere artenschutzrechtlich 

relevante Arten vor. Zu nennen sind hierbei die Fledermäuse, die Haselmäuse und die europäischen 

Vogelarten.  

Unter Berücksichtigung von Vorkehrungen zur Vermeidung (V1 – V4) sowie der dargestellten funk-

tionserhaltenden Maßnahmen (CEF1 – CEF2) ergeben sich für die gemeinschaftlich geschützten 

Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und die europäischen Vogelarten durch die Realisierung 

des Vorhabens keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 bis 3 i.V.m. 

Abs. 5 BNatSchG.  

Es wird keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG benötigt.  

 

Balingen, den 29.09.2022 

 

 

Simon Steigmayer 

(Projektleitung) 
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